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DER BUNDESMINISTER 
FÜR JUSTIZ 

7443/1-Pr 1/94 

An den 

.'IlJ-AlJis der Beilagen zu» den Stenographischen Protokollen 

b.... ~ Natioulrate& XVW .. Oesetzsebun&speriode 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

bq33 lAB 

1994 -09- 1 4 

zu Q033 IJ 

Wien 

zur Zah17033/J-NRl1994 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Renoldner, Freundinnen und Freunde haben an 

mich eine schriftliche Anfrage, betreffend Strafverfahren wegen Wehrgesetz und MiIi

tärstrafgesetz,gerichtetund folgende Fragen gestellt: 

"1. Wieviele Anzeigen bezüglich. Militärstrafgesetz und Wehrgesetz gab es (nach 

Jahren und Paragraphen aufgeschlüsselt) in den Jahren 1991 bis 1993? 

2. Wieviele betroffene Personen wurden wegen ein und desselben Delikts zwei

fach, wieviele dreifach, wieviele mehrfach angezeigt? 

3. In wievielen der oben angeführten Fälle ist es (nach Jahren und Paragraphen 

aufgeschlüsselt) zur Einleitung eines Strafverfahrens gekommen? 

4. In wievielen dieser Fälle kam es zu einer rechtskräftigen Verurteilung, wieviele 

dieser Fälle endeten mit einem Freispruch, wieviele dieser Verfahren wurden 

eingestellt? (aufgeschlüsselt nach Jahren und Paragraphen) 

5. Wieviele betroffene Personen wurden wegen ein und desselben Delikts zwei

fach, wieviele dreifach, wieviele mehrfach verurteilt? 
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6. Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung, wie hoch war das jeweilige Strafaus:" 

maß (aufgeschlüsselt nach Jahren und Paragraphen}? 

7. Wieviele der nach den oben angeführten Paragraphen angezeigten Personen 

waren zum Zeitpunkt ihrer Einberufung Lehrlinge, wieviele Schüler, wieviele Ar

beiter, wieviele Angestellte, wieviele Beamte, wieviele Freiberufler, wieviele 

Bauern, wieviele Arbeitslose, wieviele Zeitsoldaten, wieviefe Beamte in Unterof

fiziersfunktion, wieviele Berufsoffiziere, wieviele Berufsoffiziere, wieviele sonsti

ge Selbständige? 

8. Wieviele der nach den oben angeführten Paragraphen rechtskräftig verurteilten 

Personen waren zum Zeitpunkt ihrer Einberufung Lehrlinge, wieviele Schüler, 

wieviele Arbeiter, wieviele Angestellte, wieviele Beamte, wieviele Freiberufler, 

wieviele Bauern, wieviele Arbeitslose, wieviele-sonstige Selbständige? 

9. Hatten Sie persönlich die wiederholte Verhängung von U-Haft gegen Kriegs

dienstverweigerer als Beugemittel sowie ihre Mehrfachbestrafung als ein legiti

mes und rechtsstaatlich einwandfreies Mittel in der Auseinandersetzung mit An

dersdenkenden? Wenn ja, warum? Wenn. nein, was werden Sie dagegen tun? 

10. Wieviele vorgebliche Vergehen sind in den Jahren 1991 bis 1993 in Zusammen

hang mit dem Wehr- und Militärstrafgesetz bei den Staatsanwaltschaften zur 

Anzeige gelangt, in wievielen Fällen wurde ein Verfahren eröffnet, in wievielen 

Fällen kam es zu einer Verurteilung, in wievielen zu einem Freispruch (aufge

schlüsselt nach Jahren, Paragraphen und Geschlecht)?" 

fch beantworte diese Fragen wie folgt: 

Einleitend sei darauf hingewiesen, daß es nach dem von den einzelnen Staatsanwalt

schaften bekanntgegebenen Zahlenmaterial und dervom Statistischen Zentralamther

ausgegebenen Gerichtlichen Kriminalstatistik in den letzten Jahren entgegen der An

sichtder Anfragesteller keineswegs zu einem starken Anstieg der Zahl derAnzeigen 

und der Verurteilungen nach dem Wehrgesetz und dem Militärstrafgesetzgekommen 
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ist. Zur weiteren Behauptung, die Praxis der verurteilenden Gerichte stehe in Wider

spruch zu den Strafrechtskommentaren und zur Höchstgerichtsjudikatur, enthält die 

Anfrage keine Konkretisierung; der zuständigen Fachabteilung meines Ressorts ist ei

ne derartige generelle Rechtsprechung in Strafsachen nach dem Wehrgesetz und dem 

Militärstrafgesetz bislang jedenfallS nicht bekanntgeworden. 

Wie bereits angedeutet, wurde das in der Folge dargestellte Zahlenmaterial der Ge

richtlichen Kriminalstatistik und den von den einzelnen Staatsanwaltschaften eingehol

ten Berichten entnommen. Einem Teil der Staatsanwaltschaften war es jedoch vor al

lem aufgrund der zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten nicht möglich, die 

Fragen 1 bis 6 zur Gänze und in der von den Anfragestellern gewünSChten Aufschlüs

selung zu beantworten. Es ist daher nur in eingeschränktem Maße möglich, das vor

handene Zahlenmaterial im Sinn der Fragestellungen zusammenzufassen. Im übrigen 

darf auf die in Ablichtung angeschlossenen, zum Teil äußerst umfangreichen und de

taillierten Berichte der einzelnen Staatsanwaltschaften verwiesen werden. Unter Be

rücksichtigung dieser Ausführungen beantworte ich die einzelnen Fragen wie folgt: 

Die Zahl der Anzeigen nach dem Militärstrafgesetz und dem Wehrgesetz hat sich in 

den Jahren 1991 bis 1993 bei den einzelnen Staatsanwaltschaften wie folgt entwickelt: 

1991 1992 1993 
MilStG WehrG MilStG . WehrG MilStG Wehrg 

Wien 324 144 336 132 379 114 
StA beim JGH *) 15 16 27 4 35 1 
Eisenstadt *) 119 0 138 1 119 2 
St. Pölten *) 48 2 43 5 34 0 
Korneuburg *) 19 0 23 1 12 0 
Krems *) 54 1 50 0 60 0 
Wr. Neustadt *) 81 1 73 1 74 0 
aStA Wien 660 164 690 144 713 117 
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1991 1992 1993 
MilStG WehrG MilStG WehrG MilStG WehrG 

Graz **) 68 112 94 
'. ' 

Klagenfurt ' 60, 0 77 0 80 
" , 

Leoben 30 0 24 0 48 
aStA Graz **) , 158 0 213 0 222 

Linz *) 78 0 113 0 89 
Salzburg *) 47 0 37 3 44 
Wels*) 12 0 15 0 14 
Steyr *} 23 0 60 0 19 
Ried*) ,17 0 15 0 5 
astA Linz 177 0 240 3 171 

Innsbruck *) 96 1 73 1 48 

Feldkirch *} 17 2 22 0 13 
astA Innsbruck 113 3 95 1 61 

Gesamt: 1108 167 1238 148 1167", ' 

*) Diese Staatsanwaltschaften haben die Anzeigen nach Paragraphen aufgeschlüsselt. Auf die 
einzelnen Berichte wird verwiesen . 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

119 

...... ) Die Staatsanwaltschaft Graz hat nur den GesamtanfalJ von Strafsachen nach dem Wehrgesetz und 
dem Militärstrafgesetz bekanntgegeben. Diese Anzeigen wurden bei der weiteren Zählung bei 
jenen nach dem Militärstrafgesetz berücksichtigt. 
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Zu 2 und 5: ' . 

Anzeigen gegen dieselbe Person wegen ein- und desselben Delikts: 

zweifach dreifach mehrfach 

Wien 152 14 2 

StA beim JGH 0 0 0 

Eisenstadt 13 0 0 

S1. Pölten 2 1 0 

Korneuburg keine Aufzeichnungen 
Krems 1 0 0 

Wr. Neustadt 13 4 1 

aStA Wien 181 18 3 

Graz 8 1 0 

Klagenfurt keine Aufzeichnungen 
Leoben keine Aufzeichnungen 
aStA Graz 8 1 0 

Linz 6 2 0 
Salzburg 5 0 0 
Wels 3 0 0 
Steyr. 3 1 0 
Ried i.lnnkreis 1 2 0 
aStA Unz 18 5 0 

Innsbruck 3 0 0 
Feldkirch 0 0 0 
aStA Innsbruck 3 0 0 

Gesamt: 210 24 3 
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Verurteilungen derselben Person wegen ein- und desselben Delikts: 

zweifach dreifach mehrfach 

Wien keine Aufzeichnungen 
StAbeimJGH 0 0 0 

Eisenstadt 9 0 0 

St. Pölten 0 0 0 

Korneuburg keine Aufzeichnungen 

Krems 1 0 0 

Wr. Neustadt 4 2 0 

aStA Wien 14 2 0 

Graz keine Aufzeichnungen 
Klagenfurt keine Aufzeichnungen 
Leoben keine Aufzeichnungen 
aStA Graz keine Aufzeichnungen 

Linz 0 0 0 

Salzburg 4 0 0 

Wels 0 0 0 

Steyr 2 0 0 

Ried i. Innkreis 1 0 0 

aStA Unz 7 0 0 

Innsbruck 1 0 0 
Feldkirch 0 0 0 

aStA Innsbruck 1 0 0 

Gesamt: 22 2 o 

Ein direkter Vergleich mit der Anzahl der Mehrfachanzeigen ist schon deshalb nicht 

möglich, weil vor allem die Staatsanwaltschaft Wien nicht in der Lage war, die Zahl der 

Mehrfachverurteilungen zu erheben. 
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Zu 3: 
In diesem Punkt wird auf das von den Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellte 

Zahlenmaterial verwiesen, wobei vor allem die Staatsanwaltschaften beim Jugendge

richtshof Wien, Eisenstadt, St. Pölten, Wr. Neustadt, Linz, Salzburg, Wels, Steyr, Ried 

im Innkreis, Innsbruck und Feldkirch äußerst detaillierte, jedoch zum Teil nur auf den 

Gerichtshofbereich beschränkte Berichte übersendet haben. 

Zu 4,6 und 10: 

a) Nach der vom Statistischen Zentralamt herausgegebenen "Gerichtlichen Kriminal

statistik" wurden im Jahr ~99~ insgesamt 415 Personen von österreichischen 

Strafgerichten nach dem Mmtäll'sRll'afg)ese~ verurteilt, darunter 16 Jugendliche. In 

299 Fällen wurde eine Ge~ds~rralf® (davon 100 bedingt und 22 teilbedingt), in 

112 Fällen eine freiheitssall'alfe (davon 145 bedingt und eine teil bedingt) verhängt. 

In einem Fall wurde von der Verhängung einer Zusatzstrafe nach § 40 StGB abge

sehen. In zwei Fällen erfolgte ein Schuldspruch ohne Strafe nach § 12 JGG, in ei

nem Fall wurde der Ausspruch einer Strafe nach § ,13 JGG vorbehalten. Es wur

den 87 Geldstrafen bis zu 30 Tagessätzen, 110 Geldstrafen zwischen 30 und 

60 Tagessätzen, 74 Geldstrafen zwischen 60 und 180 Tagessätzen und 

sechs Geldstrafen im Ausmaß von über 180 Tagessätzen verhängt. Das Ausmaß 

der verhängten Freiheitsstrafen betrug in 32 Fällen weniger als ein Monat, in 99 

Fällen zwischen einem und drei Monaten, in 29 Fällen zwischen drei und sechs 

Monaten, in neun Fällen zwischen sechs und zwölf Monaten und ioje einem Fall 

wurde eine Freiheitsstrafe im Ausmaß zwischen einem und drei bzw. drei und fünf 

Jahren verhängt. (Angaben über das genaue Ausmaß der im Einzelfall verhängten 

Strafe lassen sich der Gerichtlichen Kriminalstatistik nicht entnehmen. Diese ent

hält diesbezüglich nur mediatisierte, in Kategorien gegliederte Angaben. Über das 

Ausmaß der teilbedingt verhängten Gelda und Freiheitsstrafen enthält die Gerichtli

che Kriminalstatistik keine Angaben!) 

Von den Verurteilungen nach dem Militärstrafgesetz im Jahre 1991 erfolgten 136 

(ein Jugendlicher) nach § 7 MilStG, 211 (12 Jugendliche) nach § 8 MilStG, 32 nach 

§ 9 MilStG, drei nach § 10 MiiStG, 34 (zwei Jugendliche) nach§12 MiiStG, elf (ein 

Jugendlicher) nach § 22 MiiStG, 35 nach § 24 MiiStG, acht nach § 31 MilStG und 
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vier nach § 36 MilStG. 

Nach § 7 MilStG (Nichtbefolgung des Einberufungsbefehls) wurden im Jahr 

1991105 Geldstrafen (32 bedingt und sieben teilbedingt) und 30 Freiheitsstrafen 

(28 bedingt) verhängt. Ein Schuldspruch enolgte unter Vorbehalt der Strafe nach 

§ 13 JGG. Die bedingt bzw. unbedingt verhängten Strafen hatten folgendes Aus

maß: 40 Geldstrafen unter 30 Tagessätzen, 38 zwischen 30 und 60 Tagessätzen, 

19 zwischen 60 und 180 Tagessätzen und eine Geldstrafe von über 

180 Tagessätzen. Zwölf Freiheitsstrafen wurden im Ausmaß von unter einem Mo .. 

nat, 17 zwischen einem und drei Monaten und eine Freiheitsstrafe zwischen sechs 

und zwölf Monaten verhängt. 

Nach § 8 MilStG (Unerlaubte Abwesenheit) wurden im Jahr 1991137 Geldstrafen 

(40 bedingt, sieben teilbedingt) und 61 Freiheitsstrafen (54 bedingt) verhängt. In 

einem Fall wurde von der Verhängung einer Zusatzstrafe nach § 40 8tGB abgese

hen. Die unbedingt bzw. bedingt verhängten Strafen betrugen: 37 Geldstrafen un

ter 30 Tagessätze, 56 zwischen 30 und 60 Tagessätze, 33 zwischen 60 und 180 

Tagessätze und vier über H~O Tagessätze; 10 Freiheitsstrafen unter einem Monat, 

48 zwischen einem und drei Monaten und drei Freiheitsstrafen zwischen drei und 

sechs Monaten. 

Nach § 9 Mil8tG (Desertion) wurden 1991 eine bedingte Freiheitsstrafe von über 

180 Tagessätzen und 31 Freiheitsstrafen (21 bedingt, eine teilbedingt) verhängt. 

Das Ausmaß der Freiheitsstrafen betrug in einem Fall zwischen einem und drei 

Monaten, in 20 Fällen zwischen drei und sechs Monaten, acht Freiheitsstrafen 

wurden zwischen sechs und zwölf Monaten und eine Freiheitsstrafe zwischen ei

nem und drei Jahren ausgemessen. 

Nach § 10 MilStG (Herbeiführung der Dienstuntauglichkeit) wurden 1991· eine teil

bedingte Geldstrafe und zwei bedingte Freiheitsstrafen zwischen drei und sechs 

Monaten verhängt. 
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Nach § 12 MilStG (Ungehorsam) wurden 1991 13 Geldstrafen (vier bedingt, zwei 

teilbedingt) und 19 Freiheitsstrafen (17 bedingt) ausgesprochen. In einem Fall wur

de vom Ausspruch einer Strafe nach § 12 JGG abgesehen. Die verhängten Geld

strafen lagen in drei Fällen unter 30 Tagessätzen, in einem Fall zwischen 30 und 

60 Tagessätzen und in sieben FäHen zwischen 60 und 180 Tagessätzen. In vier 

Fällen betrug die verhängte Freiheitsstrafe weniger als ein Monat, in zwölf Fällen 

zwischen einem und drei Monaten, in drei' Fällen zwischen drei und sechs Mona~ 

ten und in einem Fall zwischen drei und fünf Jahren. 

Nach§ 22 MilStG (KörpeNerletzung eines Vorgesetzten und tätlicherAngriffauf 

einen Vorgesetzten) wurden 1991 sechs Geldstrafen (drei zwischen 30 und 60 Ta

gessätzen, eine zwischen 60 und 180 Tagessätzen, zwei teilbedingt), davon eine 

bedingt, und fünf Freiheitsstrafen zwischen einem und drei Monaten (zwei bedingt) 

verhängt. 

Nach § 24 MilStG (Vorsätzliche Wachverfehlung) wurden 1991 24 Geldstrafen (17 

bedingt, zwei tei/bedingt) verhängt. Ihr Ausmaß betrug in vier Fällen unter 

30 Tagessätzen, in 8 Fällen zwischen 30 und 60 Tagessätzenundin 13 Fällen 

zwischen 60 und 180 Tagessätzen. Es wurden 11 Freiheitsstrafen (10 bedingt) 

ausgesprochen, davon zwei unter einem Monat, acht zwischen einem und drei 

Monaten und eine zwischen drei und sechs Monaten.· 

Nach § 31 MilStG (Militärischer Diebstahl) wurden 1991 fünf Geldstrafen (eine un

ter 30 Tagessätzen, drei zwischen 30 und 60 Tagessätzen und eine zwischen 60 

und 180 Tagessätzen; davon zwei bedingt) und 3 Freiheitsstrafen (eine unter ei

nem Monat und zwei zwischen einem und drei Monaten; davon zwei bedingt) ver

hängt. 

Nach §36 MilStG (KörpelVerletzung von Untergebenen und tätlicher Angriff auf 

Untergebene) wurden 1991 drei Geldstrafen (eine bedingt), in zwei Fällen im Aus

maß zwischen 30 und 60 Tagessätzen und in einem Fall zwischen 60 und 

180 Tagessätzen, sowie eine bedingte Freiheitsstrafe zwischen einem und drei 

Monaten verhängt. 
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Die Zahl der nach dem W®inlli'@®~®~ verurteilten Personen betrug im Jahr ~OO~ 

55. Dabei wurden fünf Geldstrafen (eine unter 30 Tagessätzen, drei zwischen 30 

und 60 Tagessätzen und eine zwischen 60 und 180 Tagessätzen) und 49 Frei

heitsstrafen (13 unter einem Monat, 31 zwischen einem und drei Monaten und fünf 

zwischen drei und sechs Monaten; davon 38 bedingt) verhängt. In einem Fall wur

de von der Verhängung einer Zusatzstrafe nach § 40 8tGB abgesehen. (Eine Auf

gliederung nach den einzelnen Strafbestimmungen des Wehrgesetzes enthält die 

Gerichtliche Kriminalstatistik nicht), 

b) ~~9~ wurden nach der Gerichtlichen Kriminalstatistik insgesamt ~91 /Pl®Ii'®©lIiil®1iil 

(darunter 19 Jugendliche) nach dem Ii\IiIß~ßtt®Ii'®ftli'~~~®®®~ verurteilt. Es wurden 

3©~ G®I©I~ftli'~1~1l1l (davon 79 bedingt und 30 teilbedingt), zwei teilbedingteStrafen 

nach § 43a Abs. 2 StGB und 1l8@ rFli'®ßIhl®ßft~~ftli'~1®1iil (davon 166 bedingt und eine 

teilbedingt) ausgesprochen. In vier Fällen wurde von der Verhängung einer Zusatz

strafe nach § 40 8tGB abgesehen, in einem Fall erfolgte ein Schuldspruch unter 

Vorbehalt der Strafe nach § 13JGG. 71 Geldstrafen betrugen unter 30 Tagessät

ze, 117 zwischen 30 und 60 Tagessätzen und 86 zwischen 60 und 180 Tagessät

zen. Von den unbedingt bzw. bedingt verhängten Freiheitsstrafen wurden 27 unter 

einem Monat, 97 zwischen einem und drei Monaten, 43 zwischen drei und sechs 

Monaten und 18 zwischen sechs und zwölf Monaten ausgemessen. 

Von den gesamten Verurteilungen nach dem Militärsirafgesetz erfolgten 1992 148 

(ein Jugendlicher) nach § 7 MiIStG, 219 (12 Jugendliche) nach § 8 MilStG, 45 

(zwei Jugendliche) nach § (3 Mil8tG, eine Verurteilung nach § 10 MilStG, 35 (ein 

Jugendlicher) nach § 12 MiIStG, fünf nach § 22 MiiStG, 33 (ein Jugendlicher) nach 

§ 24 MiIStG, sechs (zwei Jugendliche) nach § 31 MilStG und eine Verurteilung 

nach § 36 MiIStG. 

Nach § 7 MilStG wurden 1992 123 Geldstrafen (davon 39 bedingt und acht teilbe

dingt) und 23 Freiheitsstrafen (20 bedingt) verhängt. In zwei Fällen wurde von der 

Verhängung einer Zusatz~trafe nach §40 8tGB abgesehen. Das Ausmaß defun

bedingten bzw. bedingten Strafen betrug: 38 Geldstrafen unter 30 Tagessätzen,50 

zwischen 30 und 60 Tagessätzen, 27 zwischen 60 und 180 Tagessätzen; fünf 

Freiheitsstrafen bis :zu einem Monat, 12 zwischen einem und drei Monaten, fünf 
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zwischen drei und sechs Monaten und eine Freiheitsstrafe zwischen sechs und 

zwölf Monaten. 

Nach § 8 Mi/StG wurden 1992 129 Geldstrafen (davon 22 bedingt und acht teilbe

dingt) und 89 Freiheitsstrafen (davon 83 bedingt) verhängt. In einem Fall wurde 

von der Verhängung einer Zusatzstrafe nach §40 5tGB abgesehen. 33 Geldstra

fen wurden unter 30 Tagessätzen, 54 zwischen 30 und 60 Tagessätzen und 34 

zwischen 60 und 180 Tagessätzen ausgemessen. Das Ausmaß der verhängten 

Freiheitsstrafen lag in 17 Fällen unter einem Monat, in 54 Fällen zwischen einem 

und drei Monaten, in 16 Fällen zwischen drei und sechs Monaten und in zwei Fäl

len zwischen sechs und zwölf Monaten. 

Nach § 9 MilStG wurden 1992 eine teilbedingte Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB 

und 44 Freiheitsstrafen (davon 35 bedingt und eine teilbedingt) verhängt. Die Frei

heitsstrafen betrugen in einem Fall weniger als ein Monat, in 10 Fällen zwischen 

einem und drei Monaten, in 17 Fällen zwischen drei und sechs Monaten und in 15 

Fällen zwischen sechs und zwölf Monaten. 

Nach § 10 MilStG wurde 1992 eine Person zu einer tei/bedingten Strafe nach 

§ 43a Abs.2 8tGB verurteilt. 

Nach § 12 MilStG wurden 199234 Geldstrafen (vier bedingt,zweiteilbedingt) und 

1.5 Freiheitsstrafen (14 bedingt) verhängt. In einem Fall wurdevon der Verhängung 

einer Zusatzstrafe nach §40 8tGB abgesehen, in einem Fall erfolgte ein Schuld

spruch unter Vorbehalt der Strafe nach § 13 JGG. Acht Geldstrafen lagen im Be

reich zwischen 30 und 60 Tagessätzen und acht Geldstrafen zwischen 60 und 180 

Tagessätzen. Das Ausmaß der verhängten Freiheitsstrafen bewegte sich in drei 

Fällen unter einem Monat, in neun Fällen zwischen einem und drei Monaten und in 

drei Fällen zwischen drei und sechs Monaten. . 

Nach § 22 Mi/StG wurden 1992 fünf Geldstrafen (eine zwischen 60 und 180 Ta

gessätzen und vier teilbedingt) verhängt. 
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Nach § 24 MilStG wurden 1992 23 Geldstrafen (12 bedingt, 8 teilbedingt) verhängt. 

Das Strafausmaß betrug in zwei Fällen zwischen 30 und 60 Tagessätzen und in 

13 Fällen zwischen 60 und 180 Tagessätzen. Es wurden 10 bedingte Freiheitsstra

fen (neun zwischen einem und drei Monaten und eine zwischen drei und sechs 

Monaten) ausgesprochen. 

Nach § 31 MilStG wurden 1992 drei Geldstrafen (zwei zwischen 30 und 60 Tages

sätzen und eine zwischen 60 und 180 Tagessätzen; davon eine bedingt) und drei 

Freiheitsstrafen (eine unter einem Monat, eine zwischen einem unddrei Monaten 

und eine zwischen drei und sechs Monaten; davon zwei bedingt) verhängt. 

Nach § 36 MilStG wurde 1992 eine bedingte Freiheitsstrafe zwischen einem und 
-

drei Monaten verhängt. 

Nach dem W@hli'gsse~ wurden 1992 insgesamt 26 l?eli'soraera zu vier Geldstrafen, 

davon eine bedingt (eine unter 30 Tagessätzen, zwei im Ausmaß von 30 bis 60 

Tagessätzen und eine über 180 Tagessätze), zu 20 Freiheitsstrafen, davon 

16 bedingt (sechs unter einem Monat, 11 zwischen einem und drei Monaten, zwei 

zwischen drei und sechs Monaten und eine zwischen sechs und zwölf Monaten) 

und einer teilbedingten Strafe nach§ 43a Abs. 2 5tGB verurteilt. In einem Fall wur

de von der Verhängung einer Zusatzstrafe nach § 40 5tGB abgesehen. 

c) 1993 wurden nach der Gerichtlichen Kriminalstatistik insgesamt 514 Personen 

(darunter 20 Jugendliche) nach dem 6\fmß~irstliafgese~ verurteilt. Es wurden 

318 Geldlstrrafen (davon 66 bedingt und 46 teilbedingt), 185 freiheitsstrafen (da

von 160 bedingt und vier teilbedingt) und zwei teilbedingte Strafen nach § 43a 

Abs. 2 StGB verhängt. In fünf Fällen wurde von der Verhängung einer Zusatzstrafe 

nach § 40 StGB abgesehen, in vier Fällen erfolgte ein Schuldspru.ch.,unter Vorbe

halt der Strafe nach§ 13 JGG. Die unbedingt bzw. bedingt verhängten Strafen 

wurden wie folgt ausgemessen: 85 Geldstrafen unter 30 Tagessätzen, 126 zwi

schen 30 und 60 Tagessätzen, 59 zwischen 60 und 180 Tagessätzen und zwei 

Geldstrafen über 180 Tagessätzen; 34 Freiheitsstrafen untereinem Monat, 102 

zwischen einem und drei Monaten, 37 zwischen drei und sechs Monaten und acht 

zwischen sechs und zwölf Monaten. 

PARL 7443 (pr1) 
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Von den Verurteilungen nach dem Militärstrafgesetz erfolgten 1993 142 nach § 7 

MilStG, 234 (14 Jugendliche) nach § 8 MilStG, 59 (fünf Jugendliche) nach §9 

MilStG, eine Verurteilung nach § 10 MilStG, 30 (ein Jugendlicher) nach § 12 

MiiStG, neun nach § 22 MilStG, 28 nach § 24 MiiStG, sieben nach § 31 MilStG und 

zwei nach § 36 MiiStG. 

Nach § 7 MilStG wurden 1993 99 Geldstrafen (davon 26 bedingt und 15 teilbe

dingt) und 43 Freiheitsstrafen (37 bedingt) verhängt. Das Ausmaß der Geldstrafen 

betrug in 34 Fällen unter 30 Tagessätze, in 36 Fällen zwischen 30 und 

60 Tagessätzen und in 14 Fällen zwischen 60 und 180 Tagessätzen. 

17 Freiheitsstrafen lagen unter einem Monat, 22 Freiheitsstrafen wurden zwischen 

einem und drei Monaten und vier Freiheitsstrafen zwischen drei und sechs Mona

ten ausgemessen. 

Nach § 8 MilStG wurden 1993 161 Geldstrafen (29 bedingt und 18 teilbedingt) und 

68 Freiheitsstrafen (60 bedingt)verhängt. In zwei Fällen wurde von der Verhän

gung einerZusatzstrafe nach §40 StGBabgesehen,in drei Fällen erfolgte ein 

Schuldspruch unter Vorbehalt der Strafe nach § 13 JGG. 48 Geldstrafen lagen im 

Bereich unter 30 Tagessätzen, 68 zwischen 30 und 60 Tagessätzen und 27 zwi

schen 60 und 180 Tagessätzen. Das Ausmaß der verhängten Freiheitsstrafen be

trug in 13 Fällen weniger als ein Monat, in 45 Fällen zwischen einem und drei Mo

naten und in 10 Fällen zwischen drei und sechs Monaten. 

Nach § 9 MilStG wurden 1993 sechs unbedingte Geldstrafen (drei unter 30 Tages

sätzen, zwei zwischen 30 und 60 Tagessätzen und eine im Ausmaß von über 

180 Tagessätzen) und 50 Freiheitsstrafen (41 bedingt, vier teilbedingt) verhängt. 

Das Ausmaß der Freiheitsstrafen betrug in 18 Fällen zwischen einem und drei Mo

naten, in 20 Fällen zwischen drei und sechs Monaten, acht Freiheitsstrafen wur

den zwischen sechs und zwölf Monaten ausgemessen. In zwei Fällen wurdevon 

der Verhängung einer Zusatzstrafe nach § 40 StGB abgesehen,·ein Schuldspruch 

erfolgte unter Vorbehalt der Strafe nach § 13 JGG .. 

PARL 7443 (Pr1) 
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Nach § 10 MilStG wurde 1993 eine Person zu einer bedingten Freiheitsstrafe zwi

schen drei und sechs Monaten verurteilt. 

Nach § 12 MilStG wurden 199315 Personen zu einer Geldstrafe (zwei bedingt, 

fünf teilbedingt), 13 Personen zu einer Freiheitsstrafe (11 bedingt) und zwei Perso

nen zu einer teilbedingten Strafe nach § 43a Abs. 2 StGB verurteilt. Die Geldstra

fen wurden in vier Fällen zwischen 30 und 60 Tagessätzen und in sechs Fällen 

zwischen 60 und 180 Tagessätzen, die Freiheitsstrafen in zwei Fällen unter einem 

Monat, in zehn Fällen zwischen einem und drei Monaten und in einem Fall zwi

schen drei und sechs Monaten ausgemessen. 

Nach § 22 MilStG wurden 1993 neun Geldstrafen, davon zwei bedingt verhängt. In 

zwei Fällen betrug das Strafausmaß zwischen 30 und 60 Tagessätzen. in fünf Fäl

len zwischen 60 und 180 Tagessätzen, zwei Geldstrafen wurden teilbedingt ver

hängt. 

Nach § 24 MilStG wurden 1993 20 Geldstrafen (vier bedingt, sechs teilbedingt) 

verhängt. In 10 Fällen betrug das Strafausmaß zwischen 30 und 60 Tagessätzen, 

in vier Fällen zwischen 60 und 180 Tagessätzen. Es wurden acht bedingte Frei

heitsstrafen verhängt, davon zwei unter einem Monat, fOnf zwischen einem und 

drei Monaten und eine zwischen drei und sechs Monaten. 

Nach § 31 MilStG wurden 1993 vier Geldstrafen (drei zwischen 60 und 180 Tages

sätzen und eine über 180 Tagessätzen; davon zwei bedingt) und zwei bedingte 

Freiheitsstrafen zwischen einemunddrei Monaten verhängt. 

Nach § 36 MilStG wurden 1993 zwei Geldstrafen (eine bedingt) zwischen 30 und 

60 Tagessätzen verhängt. 

Nach dem Wehrgesetz wurden 1003 insgesamt 21 Personen zu vier Geldstrafen, 

davon eine bedingt (drei Geldstrafen zwischen 30 und 60 Tagessätzen, eine Geld

strafe zwischen 60 und 180 Tagessätzen) und 17 Freiheitsstrafen, davon 15 be

dingt (drei unter einem Monat, zwölf zwischen einem und drei Monaten und zwei 

zwischen drei und sechs Monaten) verurteilt. 

PARL 7443 (pr1) 
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Im übrigen wird auf die Berichte der Staatsanwaltschaften beim Jugendgerichtshof 

Wien, Eisenstadt, St. Pölten, Korneuburg, Krems, Wr. Neustadt, Linz, Salzburg, 

Wels, Steyr, Ried im Innkreis, Innsbruck und Feldkirch verwiesen, die die Höhe 

der nach den einzelnen Strafbestimmungenverhängten Strafen umfassend be

kanntgegeben haben. Die Zahl der Verfahrenseinstellungen und Freisprüche ergibt 

sich mehr oder minder differenziert ebenfalls aus den in Ablichtung angeschlosse

nen Berichten, wobei jedoch die Staatsanwaltschaften Krems an der Donau, Graz 

und Leoben kein Zahlenmaterial bekanntgegeben haben. 

Zu 7und 8: 

Diesbezügliches Zahlenmaterial liegt dem Bundesministerium für Justiz nicht vor. Die 

Beantwortung dieser Fragen würde die Durchführung einer umfassenden, äußerst zeit

und personalaufwendigen Untersuchung voraussetzen. 

Zu9: 

Die Verhängung von Untersuchungshaft als Mittel der Auseinandersetzung mit Anders

denkenden würde nicht dem Gesetz entsprechen. Dieses sieht das Instrumentarium 

der Untersuchungshaft ausschließlich zum Zweck der Verfahrenssicherung sowie (hin

sichtlich des Haftgrundes der Tatbegehungsgefahr) als ein präventives Mittel vor. Dem

gemäß bestimmt § 180 Abs. 1 StPO, da~ die yntersuchungshaft nur verhängt oder 

fortgesetzt werden darf, wenn der BeSChuldigte einer bestimmten strafbaren Handlung 

dringend verdäChtig ist, Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr besteht und 

die Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache oder zu der zu erwar

tenden Strafe steht und ihr Zweck auch nicht durch Anwendung gelinderer Mittel er

reicht werden kann. 

Die Beurteilung der erwähnten Voraussetzungen obliegt den unCibhängigen Gerichten, 

deren EntSCheidungen im Rechtsmittelweg bekämpfbar sind. Der Oberste Gerichtshof 

hat in einer Grundsatzentscheidung zur Frage der UnterSUChungshaft in Fällen eines 

Tatverdachts nach § 12 MilStG ausgesprochen, daß (auch) bei fortgesetzter Begehung 

eines Unterlassungsdeliktes Untersuchungshaft wegen Tatbegehungsgefahr verhängt 

werden kann. Dabei hat er sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, ob die 

PARL 7443 (pr1) 
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Verhängung der Untersuchungshaft in diesem Fall einer Beugehaft gleichkomme, und 

verneinte dies unter Hinweis auf die präventiven Erwägungen, die dem Haftgrund der 

Tatbgehungsgefahr zugrundeliegen (EvBI1989/134). 

Im übrigen verweise ich auf da~ am 1.1.1994 in Kraft getretene StrafprozeßänderungsD 

gesetz 1993, BGB!. 526, das nicht nur eine umfassende Neuregelung der formellen 

Voraussetzungen für die Verhängung der Untersuchungshaft, sondern auch ein ver

bessertes Rechtsschutzsystem in diesem Bereich brachte, wobei der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit der Untersuchungshaft besonders betont wurde (vgl. § 180 Abs. 1 

letzter Satz und § 193 Abs. 2 StPO). 

Ebensowenig wie die Verhängung von Untersuchungshaft dient eine Verurteilung und 

Bestrafung nach den Bestimmungen des MilitärstrafD oder Wehrgesetzes der Ausein

andersetzung mit Andersdenkenden, sondern ausschließlich den spezifisch strafrecht

Iichen.Zwecken. Eine "Mehrlachbestrafung" im Sinne einer mehrfachen strafrechtlichen 

Reaktion (durch ein Gericht) auf ein und dasselbe Delikt ist im österreichischen Straf

rechtssystem nicht vorgesehen. Anders liegt der Fall, wenn jemand wegen der wieder

holten Begehung selbständiger und rechtlich voneinander unabhängiger Q wenn auch 

gleichartiger - Delikte wiederholt strafrechtlich verfolgt wird. Dabei kann aber nicht von 

einer "Mehrfachbestrafung" im rechtlichen Sinn gesprochen werden. Eine derartige 

Tatwiederholung findet nach den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nur im 

Rahmen der Strafzumessung bei gemeinsamer oder nachträglicher Verurteilung Be

rücksichtigung (§§ 28, 31 und 40 8tGB). 

PARI.. 7~ (Pr1) 
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'~/P(l I I 1 Der leiter 
.. ,." ........ . 

der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Jv 3186-23/94 

An das 

BUNOESi?:':!STERlurA"" FÜR JUSTIZ 

EInge!. ~ ... (: ::; ~ .' ': I, / .= . /I" I 11 fach. 

,,11019,44 -y!- J. r~ l- Blg. 

I 'Zahl I Akten 

Wien, am 12. August 1994 
1016 Wien. Schmerlingr1atz 11 

JustizpaJast, Postfach 51 

Tel. (022 2) 52 1 52-0' 

Bundesministerium für Justiz 

in Wie n 

zu GZ 1099/43-IV 2/94 

In Entsprechung des Erlasses 

vom 27. Juli 1994 werden die Berichte 

der unterstellten Staatsanwalts~haften 

mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme 

vorgelegt. 

7 Berichtserstschriften 

In Vertretung: 
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DER LEITER 
DER STAATSANWALTSCHAFT WIEN 

~:--""". _ .... "'._ ............. _-----
Obc i -~ t,::.:;:;:~. ;1\." . ."., ii.lft Wie n 
HlftUä ::::: 1 2. AUG. 1994 __ Uhr 

__ Min. 

~~~1.""'.\\"~\'" t0G~1. rn;t ......... ..-.w. l·~ .. " ... ~; .... 1 _Akt 

An den 
Herrn Leiter der 
Oberstaatsanwaltschaft 

1082 Wien 
Landesgerichtsstraße 11 
Tel.4012711419 

Jv 1834-17/94 

Wien, am 11.8.1994 

Wie n. 

Betrifft: Parlameritarische Anfrage Nr. 7033/J vom 
15. Juli 1994 betreffend Strafverfahren wegen 
Wehrgesetz und Militärstrafgesetz; 

Bezug: Jv 3004-23/94. 

Ich beehre mich zur parlamentarischen Anfrage vom 15. 

Juli 1994 wie folgt zu berichten: 

Vorweg ist auszuführen, daß eine vollständige .Beant

wortung der Punkte 1 bis 6 der Anfrage innerhalb des zur 

Verfügung stehenden Zeitraumes schon arbeitstechnisch 

nicht möglich ist. Hiezu wäre erforderlich, sämtliche 

bezughabenden Tagebücher, Karteikarten und korrespondie-

rende Gerichtsakten beizuschaffen und darin Einsicht zu 

nehmen, welcher Arbeitsaufwand bei der derzeitig herr-

sehenden Personalknappheit bei der Staatsanwaltschaft Wien 

in absehbarer Zeit nicht z~b~wältigert ist. Aufgrund der 

ha. Computereintragungen kann lediglich folgendes berich-

tet werden: 

Punkt 1: 

Im Gerichtsverfahren sind - personenbezogen - angefallen: 

Anzeigen nach dem MiISt&: 
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1991: 324; 

1992: 336; 

1993: 379. 

- 2 -

Anzeigen nach dem Wehrges~tz: 

1991: 144; 

1992: 132; 

1993: 114. 

Zu Punkt 2: 

Von den betroffenen Personen wurden wegen ein und dessel

ben Deliktes angezeigt: 

152 Personen 2-fach, 

14 Personen 3-fach, 

2 Personen mehrfach. 

Punkte 3 bis 6: 

In Ansehung dieser Fragen kann aufgrund der ha. Compu

tereintragungen lediglich nachstehendes Zahlenmaterial 

über die Verfahrenserledigung angeführt werden: 

§ 90 Stpo: 

MilStG: 

1991: 35; 

1992: 14;' 

1993: 46. 

Wehrgesetz :. 

1991: 18; 

1992: 19;. 

1993: 9. 
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- 3 - . 

§ 90 stpo aus dem Grund des § 42 StGB: 

MilstG: 

1991: 8.4; 

1992: 89; 

1993: 98. 

Wehrgeset~: 

1991 : 1; 

1992: 1; 

1993: 2. 

§ 109 StPO: 

MilStG: 

1991 : 2; 

1992: 2; 

1993: 2. 

Wehrgesetz: 

1991 : 2 ; 

1992: 1; 

1993: 1. 

§ 412 StPO:. 

Mi1StG: 

1991: 1; 

1992: 7; 

1993: 11; 

Wehrgesetz: 

1991: 17; 

1992: 18i 
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1993: 14. 

Abtretungen: 

MilStG: 

1991: 32; 

1992: 81; 

1993: 69. 

Wehrgesetz: 

1991: 6; 

1992: 7; 

1993: 11. 

Urteile: 

MilStG: 

1991: 81; 

1992: 96; 

1993: ·101. 

Wehrgesetz :' 

1991: 22; 

1992: 59; 

1993: 42. 

- 4 -

Freisprüche aus dem Grunde des § 42 StGB: 

MilStG: 

1991: 9; 

1992: 8; 

1993: 11-

Wehrgesetz: 

1991:. 2; 
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1992: 1; 

1993: keine. 

- 5 -

Die Behauptung, die Zahl der Anzeigen und Verurtei

lungen nach dem Wehrgesetz und nach dem Militärstrafgesetz 

sei in den letzten Jahren stark angestiegen, ist nach dem 

dargestellten Zahlenmaterial nicht stichhältig. Daß die 

Praxis der verurteilenden Gerichte im Widerspruch zu den 

Strafrechtskommentaren und zur Höchtsgerichtsjudikatur 

steht, ist ebenso unrichtig, da sich nach den ha. Wahrneh

mungen die Judikatur der Erstgerichte streng an die 

Höchstgerichtsjudikatur und an die (dürftigen) Kommentare 

hält, ein Widerspruch war in keinem Fall zu erkennen. Da 

weitaus die meisten Urteile in I. Instanz rechtskräftig 

werden, ist eine Befassung von Rechtsmittelgerichten in 

dieser Materie äußerst selten. 
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I Oberstaatsanwaltschaft Wie n 
I AUf' 1n91. • ......... _Uhr 

Eingel. am 9. , ... U. I~ ., MiR. 
. . ......... - Wien, am 4.8.1994 

REPUBUK ÖSTERRlE CH..:...fach, mit .MM"'" Beilagen _ ... _Akt 
lidengasse 7·9 
-1030 Wien Staatsal!1waltschaf aStA ... __ ._"M ............. -

beim Jugel!1dgerichtsho 
Briefanschrift 

Jv 542-23/94 Q A-1030 Wien, Rüdengasse 7~9 

An die 
Oberstaatsanwaltschaft 
W i. e n 

Telefon 
0222/711-51 

Sachbearbeiter 

Betrifft: 

Bezug: 

Klappe (DW) 

• 

Parlament~rischeAnfrage Nr.7033/J 
vom 15.07.1994 betreffend Strafverfahren 
wegen Wehrgesetz und Militärstrafgesetz 

Erlaß derOberstaa tsanwlü tschaft Wien 
vom 29.01.1994, Jv 3004-23/94 

. . . 

Berichtsverfasser: Leitender Staatsanwalt Mag. Dieter Zöchling 

Zu den sechs Fr~gepunkten wird wie folgt 

nach Jahren und Gesetzesst~llenaufgeschlüsselt 

Stellung genommen: 

1991 : 

Frage 1: 

15 Anzeigen nach dem MilStG 

16 Anzeigen nach dem Wehrgesetz 

Hievon: 
§ 8 (zweiter Fall) MilStG: 4 

§ 8 (erster Fall) MilStG: 5 
§ 9 MilStG: 4 

§ 1 2 MilStG: 1 
§ 31 MilStG: 1 

Frage 2: 

(BAZ) 

Keine Mehrfachanze1gen festgestellt. 

Frage 3: 

§ 8 (zweiter Fall) MilStG: 2 Strafanträge 

§ 9 MilStG: 2 Strafanträge 
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§ 12 MilStGB:. 

§ 31 MilStG: 

§ 8 (erster Fall) MilStG: 

' .. 

Wehrgesetz: 

Frage 4 : 

§ 8 (zweiter. Fall) MilStG: 

§ 9 MilStG: 

§ 31 MilStG: 

Frage 5: 

1 Voruntersuchung, erledigt 
gemäß § 109 Abs 1 StPO 

1 Strafantrag 

3 Bestrafung~ariträge 

vorl4 Einstellung nach § 9 JGG 

1 Einstellung gern. § 90 (1) StPO 
aus dem Grund des § 34 (2) StPO 

2 Ausschreibungen zur Aufenthaltser~ 
mittlung und Abbrechung gern. § 412 StPO 

4 Abtretungen an andere Behörden 

7 Einstellungen gern. § 90 (1) StPO 

2 Schuldsprüche 

2 Schuldsprüche 

1 Schuldspruch 

Keine Mehrfachverurteilungen festgestellt. 

Frage 6: 

Zu den 5 Schuldsprüchen ergingen folgende Strafen: 

3 Monate Freiheisstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

1 Monat Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

3 Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

7 Monate Freiheitsstrafe, davon 6 Monate bedingt auf 3 Jahre 

2 Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre. 

1992: 

Frage 1: 

27 Anzeigen nach dem MilStG 

4 Anzeigen nach dem Wehrgesetz 

Hievon: 

§ 8 (zweiter Fall) MilStG: 9 
§ 8 (erster Fall) MilStG: 8 

§ 9 MilStG: 7 
§ 12 MilStG: 1 

§ 22 MilStG: 1 

§ 31 MilStG: 
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Frage 2: 

Keine,Mehrfachanzeigen festgestellt. 

Frage 3: 

§ 8 (zweiter Fall) MilStG: 7 Strafanträge 

alle anderen Anzeigen im St-Bereich mit Diversions

maßnahmen bzw. § 90 (1) StPO erledigt. 

§ 8 (erster Fall) MilStGB: 2 Bestrafungsanträge 

Kein Verfolgungsantrag nach dem Wehrgesetz. 

Frage 4: 

§ 8 (zweiter Fall) MilStG: 

§ 8 (erster Fall) MilStG: 

Frage 5: 

7 Schuldsprüche 

1 Schuldspr~ch 

Keine Mehrfachverurteilungen festgestellt. 

Frage 6: 

In 5 Fällen ergingen folgende Strafen: 

1 Monat Freiheitsstrafe, bed.' auf 3 Jahre (auch wg. § 125 StGB) 

2 Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre (auch wg. §§ 127, 

1 Monat Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

4 Wochen Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

164 StGB) 

3 Monate Freiheisstrafe, bedingt auf 3 Jahre (auch wg. §§ 15, 
127 StGB) 

Im übrigen durch Diversionsmaßnahmenbeendet. 

1993: 

35 Anzeigen nach dem MilStG 

1 Anzeige nach dem Wehrgesetz 

Hievon: 

§ 8 Abs 1 und 1 MilStG (ab 1.10.1993 zur Gänze BAZ-Sachen): 27 

§ 9 MilStG: 5 

§ 7 Abs 2 MilStG: 3 

Frage 2: 

Keine Mehrfachanzeigen festgestellt. 
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Frage 3: 

§ 8 MilStG: 

§ 9 MilStG: 

t Strafantrag, 3 Bestrafungsanträge 

2 Strafanträge 

Die einzige Anzeige nach dem Wehrgesetz wurde der Staatsanwalt

schaft Wien abgetreten. 

Frage 4: 

§ 8 (zweiter Fall) MilStG: 

§ 9 MilStG: 

§ 8 (erster Fall) MilStG: 

Frage 5: 

1 Schuldspruch 

2 Schuldsprüche 

2 Schuldsprüche 

Keine Mehrfachverurteilungen festgestellt. 

Frage 6: 

Zu den 5 Schuldsprüchen ergingen folgende Strafen: 

4 Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

1 Monat unbedingte Freiheitsstrafe 

eineinhalb Monate Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre 

90 Tagessätze a S 50.-, 

Vorbehalt der Strafe gern. f 13 (1) JGG 

Staats~nwaltsch~ft tieim Jugendgerichisriof Wien 

am 04.08.1994 

Der Leitende Staatsanwalt: 

(Hofrat 

" 
Zöchling) 

" 
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Obp.rstaatsanwaltschaft Wie n 

Eingel. am 1 0 AU G 199ft ."" ........ Uhr 
DER LEITER ' .. .., ... n._.Mln • 

. DER STAATSANWALTSCHAFT EISEN ",eh. n'.it ... !t O,cilaaent dt· .. .=::. .... A 8.1994 " tlsE!ns a ,am 
C:, t/\ '--'-'"'-'W1enet"~8ße 9 

Jv 844-23/94 . 

An den 

W -i. e n 

Betl[-i.66t: Pal[.famental[.06c.he Annl[age NI[. 7033/J vom 15.7.1994 
betl[e66end Stl[a6vel[nahl[en wegen Wehl[ge~etz und 
M-i..fitäl[~tl[a6ge~etz 

Bezug: OStA-Jv 3004-23/94 

Zu den Punkten 1 - 6 deI[ Annl[age deI[ Abgeol[dneten Reno.fdnel[ u.a. 
betl[e66end Stl[a6vel[nahl[en wegen Wehl[ge~etz und M-i..eitäl[~tI[a6ge~etz beehl[e 
ic.h mic.h, eine Z~ammen~te.e.fung getl[ennt 6üI[ St- und N~t-Sac.hen VOI[ZU
.fegen. 

tH061[at VI[.EI[-i.c.h WETZER) 
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Oberstaatsanwaltscl1aft Wie n 
Der Leiter Einljel. c:\m ~'f;! r; H7!Olt "A::"31'öo iSt. Pötten, am 4.8.1994 

der Staatsanwaltschaft S · ...... ~?M.~in~:~H~:: ..... :.~~.·::~;:~l ::.:~:!::~ i~9;Jt5l(l,X~sUe 809 

C _ ~.\ ..................................... Jv 637-: 3/94 0\-1 398 

An den 

Herrn Leiter der Oberstaatsanwaltschaft 

Wie n 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage Nr. 7033/J 
vom 15. Juli 1994 betreffend Straf
verfahren wegen Wehrgesetz und Militär
strafgesetz 

Bezug: OStA Jv 3004-23/94 Vbm 29. Juli 1994 

Zur Bezugsweisung wird zu den Anfr~gepunkten 

berichtet wie folgt: 

Zu Punkt 1. der Anfrage: 

1991 1992 

1. MilStG 1. MilStG 

§ 7 Abs.2: 14 Anzeigen § 7 Abs.2: 9 Anzeigen 
§ 7 Abs.l: 6 § 7 Abs.l: 2 
§ 8 2.Fall: 11 § 8 2.Fall: 9 
§ 9 Abs.l: 2 § 8 1.Fall: 9 
§ 12 Abs.1: 4 § 9 Abs.l: 2 
§ 24 Abs.l: 6 § 12 Abs.l: 2 
§ 31 Abs.l: 1 § 22 Abs.l: 1 
§ 31 Abs.2: 4 § 24 Abs.l: 6 
§ 36: 1 § 31 Abs.1: 2 

§ 31 Abs.2: 1 

1993 

1. MilStG 

§ 7 Abs.2: 6 Anzeigen 

§ 7 Abs.1: 1 
§ 8 2.Fail: 11 
§ 8 1. Fall: 3 
§ 9 Abs.1: 3 
§ 12 Abs.l: 2 

§ 24 Abs.l: 6 

§ 25: 1 

§ 31 Abs.2: 1 
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1991 1992 1993 

11. WehrG II. WehrG II. WehrG 

§ 58 Abs.l: 2 Anzeigen § 58 Abs.l: 5 Anzeigen Keine Anzeige 

Zu Punkt 2. der Anfrage: 

1991: 

Eine Person wurde dreimal und eine weitere Person zweimal 

(jeweils wegen § 8 MiIStG) angezeigt. 

1992: 

Eine Person wurde zweimal wegen § 7 MilStG angezeigt. 

1993: 

Keine (betroffene) Person wurde mehrmals wegen ein und 

desselben Delikts angezeigt. 

Zu Punkt 3. der Anfrage: 

1991 1992: 1993 

1. MilStG L' MilStG 1. MilStG 

§ 7 Abs.2: 12 Fälle § 7 Abs.2: 9 Fälle § 7 Abs.2: 

§ 7 Abs.l: 4 § 7 Abs.l: 2 § 7 Abs.l: 

§ 8 2.Fall: 10 § 8 2.Fall: 8 § 8 Abs.2: 

§ 8 l.Fall: 1 § 8 l.Fall: 9 § 8 1. Fall: 
§ 9 Abs.1: 2 § 9 Abs.1: 2 § 8 1. Fall: 

§ 12 Abs.l: 4 § 12 Abs.l: 2 § 9 Abs.1: 

§ 24 Abs.1: 4 § 22 Abs.2: 1 § 12 Abs.l: 

§ 31 Abs.2: 2 § 24 Abs.l: ,1 § 24 Abs.l: 

§ 36: 1 § 31 Abs.2: 1 § 31 Abs.2: 

11. WehrG II. WehrG II. WehrG 

1 Fall 3 Fälle Kein Fall 

6 

1 

9 

9 

2 

3 

1 

2 

1 

Fälle 

6933/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)38 von 101

www.parlament.gv.at



- 3 -

Zu Punkt 4. der Anfrage: 

I. MilStG 1991 

rk. Verurteilg. § 259/3 StPO 

§ 7 Abs.2 5 4 

§ 7 Abs.1 1 
§ 8 2.Fall 8 1 

§ 9 Abs.l 2 
§ 12 Abs.1 3 1 

§ 24 Abs.l 1 3 
§ 31 Abs.1 

§ 31 Abs.2 2 
§ 36 1 

11. WehrG 1 

I. t-1ilStG 1992 

rk. Verurteilg. §259/3 StPO 

• 
§ 7 Abs.2 3 2 

§ 8 2.Fall 6 

§ 8 1.Fall 5 

§ 9 Abs.1 2 
§ 12 Abs.1 2 

§ 22 1 

§ 24 Abs.1 1 

§ 31 Abs.1 

11. WehrG 1 

§ 90 Abs.1 StPO 

5 

1 

2 

2 

2 

1 

§ 90 Abs.l StPO 

2 

3 

3 

4 

2 

1 
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I. MilStG 

§ 7 Abs.2 

§ 7 Abs.1 

§ 8 2.Fall 

§ 8 l.Fall 

§ 9 Abs.1 

§ 12 Abs.1 

§ 24 Abs.1 

§ 25 

§ .31 Abs.2 

rk. Verurteilg. 

2 

6 

1 

1 
1 

1993 

§ 259/3 StPO § 90 Abs.1 StPO 

2 2 

1 
1 

2 5 

1 

11. WehrG: kein Anfall 

Zu Punkt 5. der Anfrage: 

Keine "Jiederholten Verurteilungen von Personen "legen derselben 

Delikte in den Jahren 1991, 1992 und 1993. 

Zu Punkt 6. der Anfrage: 

1991 

I. MilStG 
§ 7 Abs.2: 6 Verurteilungen: 

ein Monat Freiheitsstrafe, zwei Monate Freiheitsstrafe, 

drei Monate Freiheitsstrafe jeweils bedingt; dreißig 

Tagessätze teilbedingt und zweimal sechzig Tagessätze 

unbedingt. 

§ 8 2.Fall: 8 Verurteilungen: 

jeweils bedingt nachgesehene Freiheitsstrafen in der 

Dauer von dreimal drei Monaten, z\'/eimal zwei Monaten und 

dreimal jeweils einem Monat. 

.... 

.. 
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§ 9 Abs.1: 2 Verurteilungen: 

bedingt nachgesehene Freiheitsstrafen in der Dauer 

von neun Monaten und fünf,Monaten. 

§ 12 Abs.l: 3 Verurteilungen: 

bedingt nachgesehene Freiheitsstrafen in der Dauer 

von sechs Wochen und drei Monaten; 150 Tagessätze 

unbedingt. 

§ 24 Abs.l: 1 Verurteilung: 

sechs Wochen Freiheitsstrafe bedingt. 

§ 31 Abs.2: 2 Verurteilungen: 

§ 36: 

11. WehrG 

bedingt nachgesehene Freiheitsstrafen in der Dauer 

von drei MQnaten und einem Monat. 

1 Verurteilung: 

60 Tagessätze. 

1 Verurteilung: 

bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe in der Dauer eines Monats. 

1992 

I. MilStG 

§ 7 Abs.2: 2 Verurteilungen: 

zwei bedingt nachgesehene Freiheitsstrafen in der Dauer 

von jeweils z\·sei Monaten. 

§ 7 Abs.l: 1 Verurteilung: 

dreißig Tagessätze. 

6933/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 41 von 101

www.parlament.gv.at



§ 8 2.Fall: 6 Verurteilungen: 

jeweils bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe in der 

Dauer von zweimal zwei Monaten, zweimal einem Monat 

und einmal sechs Wochen; sechzig Tagessätze unbedingt. 

§ 8 1.Fall: 5 Verurteilungen: 

§ 9 Abs.i: 

§ 12 Abs.1: 

§ 24 Abs.i: 

II. WehrG 

1993 

I. MilStG 

§ 7 Abs.2: 

dreimal dreißig Tagessätze und zweimal vierzig Tages

sätze, jeweils unbedingt. 

2 Verurt~ilungen: 

sieben Monate Freiheitsstrafe unbedingt; sechs Monate 

Freiheitsstrafe bedingt. 

2 Verurteilungen: 

zwei Monate Freiheitsstrafe bedingt; sechzig Tagessätze 

unbedingt. 

ein Monat Freiheitsstrafe bedingt. 

1 Verurteilung: 

zwei Monate Freiheitsstrafe bedingt. 

2 Verur~eilungen: 

bedingt nachgesehene Freiheitsstrafen von sechs Woch€n 

und drei Wochen. 

§ 8 2.Fall: 4 Verurteilungen: 

drei Monate Freiheitsstrafe unbedingt, zweimal ein Monat 

bedingt und einmal drei Monate bedingt. 
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§ 8 1.Fall: 2 Verurteilungen: 

§ 9 Abs.i: 

§ 12 Abs.1: 

11. WehrG 

Kein Anfall. 

fünf Wochen Freiheitsstrafe bedingt; siebzig Tages

sätze. 

2 Verurteilungen: 

drei Monate Freiheitsstrafe bedingt; neun Monate 

Freiheitsstrafe, davon sechseinhalb Monate bedingt. 

1 Verurteilung: 

hundert Tagessätze. 

In Vertretung 

Staatsanwalt Dr. Johann Buttenhauser 
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Der Leiter 

der staatsanwaltschaft Korneuburg 

Jv 1072-23/94 

An den 

STA KORNEJmYR~ _. ___ _ 

rOberstaatsanwaltscllaft W i ä'n 

Einge/. am 1 2. AU 6. 1991f ............. Uhr 
......... _ •. Mi,~: 

.•. _ .. _." .. fach, mit .......... i,:'. "I .... " .... ".Ai{f; 
aStA ........................ , .......... .. 

lorueubur9, aJ 10.8.1994 
2100 KOtlleuburg, Bauptplitz 18 

Tel. 1022&2) 3621, DI 25& 
fAX: 02262 - 3&21 - ZS3 
IOßILTILI'OH: 0663 • 89 36 96 

Herrn .Leiter der Oberstaatsanwaltschaft 

wie n 

ZU Jy 30Q4-23/94 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage Nr .. 7033/J 
vom 15. Juli 1994 betreffend straf
verfahren wegen Wehrgesetz und Militär-
strafgesetz. . 

Zu den einzelnen Punkt der parlamentarischen Anfrage 
vom 15.7.1994 wird, soweit dies möqlich ist, wie folgt be-
richtet: 

Anfrage Nr. 1. 

Anzeigen im Jahre 1991 

S 7 MilstG: 4 

§ 8 MilstG: 5 

S 9 MilstG: 2 

§ 24 M11StG: 7 

S 36 MilStG; 1 

Anzeigen im Jahre 1992 

§ 7 MilStG: 8 

§ 8 MilStG: 9 

§ 9 M11StG: 1 
§ 24 MilstG: 2 

~001 
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§ 31 KilstG: 1 

S 35 MilstG: 1 

S 36 MilstG: 1 

S 58 WehrG: 1 

Im Jahre 1993 (bis 30.9.): 

S 7 MilStG: 3 

S 9 K11StG: 2 

§ 8 MilstG: 4 

S 22 MilStG: 1 
S 24 MilstG: 1 
§ 31 MilStG: 1 , 

AnfrafiJeNr ... 3 ~ 
Einleitung von Strafverfahren: 

1991 in 7 Fällen; 
1992 in 8 Fällen; 
1993 in 7 Fällen; 

Anfrage Nr. 4: 

STA KORNEtTBURG -----_.-

zu rechtskräfigen verurteilungen kam es im 
Jahre 1991 in G Fällen; 

1992 in 5 Fällen; 
1993 in 6 Fällen; 

Zu Freisprüchen kam es 1m Jahred 1991 in einem Fall 
(S 7 MilstG); im Jahre 1992 in 3 Fällen (S 7 KilstG) und im 
3ahre 1993 in einem Fall ($ 31 MilstG); 

in allen übrigen Fällen, soweit nicht strafantrag ein
gebracht wurde (siehe Differenz zur Anzahl der Anzeigen laut 
Punkt 1. der Anfraqe) wurden die Verfahren eingestellt. 

Punkt 6 der Anfrag-e: Höhe des strafausmaßes 

111 002 
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10/08 '94 14:22 FAX 02262 3621~3. ____ STA KORNEUBURG 

1991: 

1992: 

1993: 

- 3 -

zweiter straf satz desS 8 MilstG 3 Monate bedingt; 

§ 7 Aha. 2 M11StGB 100 Tagessätze a S 200,--; 
zweiter strafsatz des § 8 MilstG 200 Tagessätze 

a S 40,0= 

§ 7 Abs. 2 MilstG 60 Tagessäteze a s 200,~-; 
zweiter Strafsatz des § 8 MilstG 120 Tagessätze 

a. S 200,==; 

zweiter Strafsat% des § 8 MilstG 2 Monate Freiheits-

strafe bedingt; 

zweiter Strafsatz des $ 8 MilstG 60 Tagessätze 

a S 30,==; 

§ 9 Ab~. 1 MilStG 90 Tagessätze a S 150,==; 

zweiter strafsatz des $ 8 MilstG 100 Tagessätze 
a S 200,==; 

§ i Ahs. 2 MilStG 120 TageSSätze a s 120,~=; 

§ 9 Abs. 1 MilstG 6 Monate Freiheitsstrafe; 

~ 7 Abs. 2 MilSt:G ;2 Monate Freiheitsstrafe; 

$ 9 Ahs. 1 MilstG keine Zusatz strafe; 
§ 9 Abs. 1 MilstG 6 Monate Freiheitsstrafe; 
zweiter Strafsatz des § 8 MilstG 2 Monate Freiheits-
strafe bedingt; 

§ 12 Ahs. 1 MilstG 180 Tagessätze ä S 250,-=; 

§ 9 Abs. 1 MilstG 3 Monate bedingt; 

Die Anfragen Nr. 2 und 5 können nicht beantwortet werden, 
weil bei der staatsan~altehaft ~orneuburg keine Äufzeiohnungen 
darüber geführt wu.rden, ob und welche Personen zweifach, drei
fach oder mehrfach nach dem Militärstrafgesetz bzw. wehrgesetz 
angezeigt bzw. verurteilt wurden. 
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06/08 '94 15:20 fr+43 O?732 809 345 STA KREMS 

W' h 
Oberstaatsanwaltschaft .' e 

laJ 002 

'994 .......... IIIUY1r 
Eingel. am 5. ~l\.\G. H •• H ...... Mlö• 

Der Leiter 't Beilagen ............ Akt 
1-5. Aug, 199~ 

Krems/Donau, am fach ml ........ .. 
der Staa Y·ftnwaltschaft Krems 'i:'cr'Do~ _ ................................ . 

Jv 951·"'1/94 

An den Leiter 

der Oberstaatsanwaltschaft Wien 

Betrifft: Parlamen~arische Anfrage Nr.7033/J 

3500 Krems/Donau. SQdtirolerstraße 3 
postfach 20. Tel. (0 27 32) 809 

vom 15. Juli 1994 betreffend Strafverfahren 

wegen Wehrgesetz und Milit~rstrafgesetz 
Bezug: Jv 3004-23/94 

Zu obigem Bezug wird berichtet,daß die Anzeigen und Verurteilungen 

\'legen Militärstrafgesetz und t'iehrgesetz der beiliegenden Aufstellung 

zu entnehmen sind. Zu den übrigen Fragen wird berichtet.daß es 

zu keinen Freisprüchen kam J ledigich eine Person wurde z\'leimal 

wgen Verstoßes gegen das MilStG verurteilt. 

Beilage erwähnt 
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05/08 '94 15:19 ~+43 02732 809 345 STA KREMS ~001 

= 

t7Jru~ga@J(@lJ jl;Jo 'W~QJJ'fj,ffiW[l]~~ M 0 IWJ~~ 0 

-

~~========================================~l 

I~ ~~~ Ja~F®~ 19~2 ~~~ l~~Jtlux~e~ im Bereich der St~ 

1.-- ... ,.." "' ...... ~"" 6fn\ ':;;>!;> "i l1'II(OI>i'iI 17'l~~1h dem l;;'}ehl1rG 0 18E's1;sri;ite"t 
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.~ Oberstaatsanwaltschaft W·' e n 
Elogel. sm 5. AUG. 1994 _. Uhr 

_ ....... Mln. 
REPUBLIK ÖSTERREICH ...... _ .. wfach. mit ....... _ Beilagen _ ... _ .. J(~te er Neustadt, am 3.8.1994 

Staatsanwaltschaft Wr. Neust ~ OStA ........................ ___ ... . Mari -Theresien-Ring 5 

A-2700 Wiener Neustadt 

Jv 443-23/94 

An die 
Oberstaatsanwaltschaft 

Museumstraße 12 
1016 Wie n 

Briefanschrift 

A-2700, Postfach 74 

Telefon 

o 26 22/21 5 10-()* 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage Nr. 7033/J 
vom 15. Juli 1994 betreffend Strafver
fahren wegen Wehrgesetz und Militär
strafgesetz; 

Bezug: Erlaß vom 29. Juli 1994, Jv 3004-23/94. 

Zu obigem Bezug wird zu den Punkten 

bis 6. berichtet: 

Zu Punkt 1. : 

Anzeigen gab es \'legen 

1991 1992 1993 

§ 7 MilStG 28 22 30 

§ 8 MilStG 38 32 34 

§ 9 MilStG 2 8' 2 

§ 10 MilStG 2 0 0 

§ 12 MilStG 5· 5 1 

§ 22 MilStG 0 1 0 

§ 24 MilStG 5 3 7 

§ 31 MilStG 1 2 0 

§ 5j1 WehrG 1 1 0 
r) 

~ 

1. 
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Zu Punkt 2): 

Wegen ein und desselben Deliktes wurden ange-

zeigt 

13 Personen zweifach 

4 Personen dreifach 

1 Person mehrfach. 

Zu Punkt 3.: 

Zur Einleitung eines Strafverfahrens ist es in 

folgenden Fällen gekommen: 

1991 1992 1993 

§ 7 MilStG 25 20 30 

§ 8 MilStG 34 31 33 

§ 9 MilStG 2 8 2 

§ 10 MilStG 2 ,0 0 

§ 12 MilStG 4 5 1 

§ 2~ MilStG 0 1 0 

§ 24 MilStG 5 3 7 

§ 31 MilStG 0 2 0 

§ 54 WehrG 1 1 0 

Zu Punkt 4.: 

Erledigt wurden nachstehende Verfahren durch 

Einstellung' rk. Verurteilung Freispruch 

1991: 

§ 7 MilStG 11 7 4 

§ 8 MilStG 18 14 2 

§ 9 MilStG 1 1 0 

§ 10 rUlStG 0 2 0 
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Einstellung rk. Verurteilung Freispruch 

§ 12 MilStG 3 2 0 

§ 24 MilStG 1 4 0 

§ 31 MilStG 1 0 0 

§ 54 WehrG 1 0 0 

1992: 

§ 7 MilStG ,12 4; 0 

§ 8 rUlStG 10 17' 0 

§ 9 MilStG 0 8 0 

§ 12 MilStG 0 4 1 

§ 22 MilStG 0 ,1 0 

§ 24 MilStG 0 2 1 

§ 31 MilStG 0 1 0 

" 

1993: 

§ 7 MilStG 12 5 4 

§ 8 MilStG 13 8 0 
. " 

§ 9 MilStG 0 2 0 

§ 12 MilStG 0 1 0 

§ 24 MilStG 1 3 3 

Zu Punkt 5., : 

Wegen ein und desselbe'n Deliktes wurden verur-

teilt 

4 Personen zweifach 

2 Personen ,dreifach 

0, Personen mehrfach. 
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Zu Punkt 6.: 

Das Strafausmaß betrug wegen 

1991: 

§ 7 MilStG 1 x 180 TS 8 S 200,--, davon 120 TS bed. - 3 Jahre 

1 x 1 Monat FS. bed. - 3 Jahre 

1 x 3 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 2 Monate FS, bed. 3 Jahre 

1 x 20 TS ä S 130,--

1 x 20 TS a S 250,--

1 x 20 TS a S 130,--

§ 8 MilStG 1 x 180 TS a S 200,--, davon 90 TS bed. 3 Jahre 

1 x 180 TS a S 100,--

2 x 3 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

3 x 4 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 2, Monate F.S, bed. - 3 Jahre 

1 x 240 TS a S 200,--, davon 180 TS bed. 3 Jahre 

1 x 180 TS a S 300, --, davon 120 TS bed. - 3 Jahre 

1 x 3 Wochen FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 30 TS a S 60,--

1 x 40 TS a S 150,--

1 x 60 TS a S 50,--

§ 9 fUlStG 1 x 3 ~1ona'te FS, bed. - :3. Jahre 

§ 10 MilStG 1 x 180 TS a S 200,~-, davon 170 TS bed. - 3 Jahre 

1 x 4 t40nate FS, bed. - 3 Jahre 

§ 12 r'1ilStG 1 x 4 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 2 Monate FS, bed. - 3 Jahre 
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§ 24 MilStG 1 x 6 Monate, FS, bed. - 3' Jahre 

1 x 4 Monate, FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 120 T5'~ S'100,~-' 

1 x 2 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1992: 

§ 7 MilStG 1 x 4 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 120 TS a 5 300,--, davon 60 T5 bed. - 3 Jahre 

§ 8 Mi15tG 

§ 9 Mi15tG 

,1 x 2 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 30 T5 '~, S 30, ,--

3 x 3 f"'onate FS,· bed. - 3 Jahre 

5 x 2 Monate FS" bed. - 3 Jahre 

1 x 6 Monate FS'" bed. - 3, Jahre 

2 x 120 TS a S 100,--

1 x 180 TS a, S 300, --, davon 120 TS bed. - 3 Jahre 

1 x 20 Tage fS 

1 x 30 T5 ~ 5 200,--

1 x 30 T5 ä 5, 30,--

1 x 30 T5 ~ 5 260,--

1 x 14 Tage F5, ,bed. - 3 Jahre 

3 x 6 Monate FS, ·bed. - 3 Jahre 

:1 x 8 ~fonate· FS, ·bed. - 3 Jahre 

1x 1 Jahr FS,' ,davon 8 Monate bed. - 3 Jahre 

1 x 7 Monate F5, bed. - 3 Jahre 

1 x· 9 ~lonate ·FS, bed. -3 Jahre 

1 x 9 Monate FS, davon 6 Monate bed. - 3 Jahre 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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§ 12 MilStG 1 x ,2- Monate. FS. ped. 3 Jahre 

2 x 3. 'Monate. FS, bed. - 3 Jahre 

1 x 1 Monat FS., ' bed. '- 3. Jahre 

§ 22 MilStG 1 x 120 TS 8. S 30P,~,-, bed. - .3 Jahre 
, 

§ 24 MilStG 1 x 120 TS 8 S 200,..--, bed. - 3 Jahre 

1 x 2 Monate FS, bed. - 3 Jahre 
" '§ 31 MilStG 1 x 6 Monate FS, bed. - 3 Jahre 

1993: 

§ 7 MilStG 1 x 4 Monate FS ,. bed. - 3: Jahre 

1 x 90 TS 8 ,S 60,--

·1 x 90 TS 8 ,S 30, ,--

1 x 90 TS .8 .S 50 ,,-~ 

1 x 2 Monate FS 

§ 8 MilStG 2 x 4 Monate· .F,S, bed. - 3 Jahre 

2 x 3 Monate FS, bed. -,3 Jahre 

1 x 60 TS 8 S. 2.00,--
, 

1 x 1 Monat FS.,. ,bed; - 3- Jahre 

'. 1 x 30 TS 8 S .50,:--.. 'l" 

\' , 1 x 30 TS 8 S. 30. -',-

§ 9 MilStG 1 x. 6 Monate, . FS, ,bed. 3 Jahre 

1 x 4 Monat~ FS. bed. - 3 Jahre 

§ 12 MilStG 1 x QO TSc8 S400,--i davon.60,TS bed. - 3 Jahre 

§ 2~ MilStG 2 x3Monat~ FS, ~ed~ - 3 Jahre 

1 x 1 'Monat ,FS, b,ed. - 1, Jahr 

. De!r' Lei t'er nwaltschaft: 

6933/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)54 von 101

www.parlament.gv.at



·.~ .,. 
1f~PUBLIK ömRREICH 

Oberstaatsanwaltschaft Graz 

Jv 230.2-1 b/94 

An das 

Bundesministerium für 

Wie n 

EILT! 

~ .. _~_ ... _-~._, ........... _ .. 

Graz,am 12.8.1994 
Marburplcal49 
A-8010 Oraz 

BrIefanschrIft 
A-801~ c;raz, Marburgertcal49 

Teieron 0316/80~· 
Telefax 031 6/80 64-500 

1, 0 4- ; ..,. bearbeIter 

BlmDESMINISTERIUM FOR JU~e ~nstelle. (oW) 

4 EIngel. 1 6. AU 6. ~994 

zu GZ 1099!43-IV2/ 

I 

41l{)~9/Vt-lv .. :zlfl{ 
Zahl I -" 1I . / Aktsn 

Zumdo. ErLaß vom 27.7.1994 beehrt sich. die Ober

staatsanwaltschaft ,die Berichte der Staatsanwaltschaft Graz 

vom 12.8.1994, Jv 1285-1/94, Klagenfurt vom 4.8.1994, Jv 929-1b/94, 

und Leoben vom 1.8.1994, Jv 807-1/94, mit der Bitte u~ Kennt

nisnahme vorzule~en. 

Für den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 

" . 
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staat5anwaltschaft Cra2' Jv 1285-1/5'4 

SQtrifft: Parle.mentar-i,c:he AnfragQ bQtrerf~nd str",fverfan
ren wegen WehrgesQtz und Militärstrafgesetz. 

An die 

Bezug: 

ObQrstaatsanwaltschaft 

Oh~$t~tsanwalt*chaft 
r~ R~ ?: 

': "Eint!, 1 2. AUG. ~94 ...... Akten. 
J v ~:;l: Ij':z - 1 b / 9 4 , ' 

" ................ Beilagen 

ara .: 

Mit Bgziehung auf d~n Erlaß d~r Oberstaatsanwalt
schaft Graz vom 29.7.1"4 wird ~u den Punkt~n 1. bis 6. der 
schriftlichen AnfraqQ ~ach~tQhendQr 

Bericht 
erstattet: ' 

Zu Punkt 1,: 

BeZüglich Militör~trafgesQt! und wehrgeSQt2 w~rdQn 
19~1 68 Än=~i9QP 

1992 112 Anzeigen 
19~1 94 An2Qigen 

erstattet· 
Dia Aufschlüsselurtg' nach pöragra.phen kann dQm 

RQ9 i ster nicht entnommen' 'IJerdel,. 

Zu punkt '7, , ... , , 
1991 wurden 2 Personen 
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'n ' 

1992 4PQrsonen und 
1993 Z Personen 

-

jeweils 2welm~1 ·zur AnzeiQQ gebracht. 

sm . ce ••• _ J •• 

EinQ Person ~urde in den JahrQn 1992/9! inSgeSdmt 
dreimal angezGli9t. Ob ~~ ~ich jQ:weils um ein und. dass121be 
Delikt handelt. kann aus dem Register nicht entnommen 
warden. Darüberl'",ina\J,gehends Mehrf~chanzeigen ~lurd~n nicht 
QY'hobgn. 

;'.':.; .. 

Zu Punkt 3,~ 

1991 wurdenl9 Anzeiggn. 
1992 54 Anz~ig~n. 

1993 30 An2QiOQn 
mit einem VerfolQung~ontrag d~m jeweils :uständlgen OQr1cht 

weitergc:leitet:. 

Zu punk.t.d......L 

DiQ Frage. in wie viQIQn dieser Fäll~ QS zu einer 
reehtskrä.ftigen Ver\Jrteilung oder zu .. ingm P're1sPr'uc::h kam, 

, .~ 

kann nicht beantwortet warden. 

Zu punkt B,; 

01; Frage, wieviele bQ~roffenen personen wegen 
ein .. und dQsselbt'lH, Deliktes :\Jmindest :weifach verurte1lt 
wurden, kann nicht beanfwortet wer~~n. 

zu Punkt 6.! 

Da~ Strafausmoß der r~cht~kr~ttiQ~n verurtel1unggn 
kann eb~nf~lls den Registern der stdot~onwalt5chdft Craz 
nicht entnommen werden. 

DiestBat~dnwaltsc::haft Graz verfUgt noch nicht 
aber Qin~ EDY-unter~tijt~te ~Qoi~terfOhrung. Dementsprachgnd 
konnten die Fragen nur insoweit b~antwortet wQrd~n, als 
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dies~ ·den vorhandengn untQrlagen zu den 
wahrnQhmungsberichtQn betrQffgnd di~ J~hrQ I"~, und 1993 
hl2rvorgehen. 

craz, am 12.9.1994 
In vartretun~: 
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~ . 

Staatsanwaltschaft Klagenfurt 
Jv 929-1b/94 

An die 
Oberstaatsanwaltschaft 

G r Öltir~taetsanw8ltschaft 
" . ~ n:- t'" . , \,';J: 9<4,··., ~ 

Eing .. 10.AUG.1!94 ...... Akten 
Zu Jv 2302~lb/94. ~ 

.... ~ .. ; ........ Beilagen 

Klagenfurt, am 4.8.1994 

Zur parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Severin Renoldner und Genossen wird berichtet: 

I.) Nach dem Militärstrafgesetz sind angefal-
1en: 

.' 
1.) im J~hrä'1991 
wurden 60 St-Sachen gegen 60 Personen anhängig, 

davon wurden gegen 45 Personen Strafanträge beim Ein

zelrichter eingebracht, in 4 Fällen wurde das Verfahren 

gemäß. § 90 Abs. 1 StPO eingestellt, gegen 5 Personen 
kam es zur Stellung von Bestrafungsanträgen beim Be
zirksgericht, in 2 Fällen wurde das Verfahren gemäß § 6 

JGG erledigt und in'4 Fällen erfolgte die Erledigung auf 
andere Weise. 

2.) im Jahre 1992 
wurden 77St-Sachen gegen 77 Personen anhängig, 

davon wurden gegen 56 Personen Strafanträge beim .Ein
zelrichter eingebracht, in 5 Fällen wurde das Verfahren 

gemäß § 90 Abs. 1 StPOeingestellt, gegen 9 Personen 

wurden beim Bezirksgericht Bestrafungsanträge gestellt 

i .: 

',' " 
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und in 7 Fällen erfolgte eine Erledigung auf andere 

Weise. 

3.) im Jahr 1993 

wurden 80 St-Sachen gegen 80 Personen anhängig, 

davon wurden gegen 50 Personen Strafanträge beim Ein

zelrichter eingebracht, in 9 Fällen wurde das Verfahren 

gemäß § 90 Abs. I StPO eingestellt, gegen 17 Personen 

kam es zur Stellung von Bestrafungsanträgen beim Be

zirksgericht und in 4 Fällen erfolgte eine Erledigung 

auf andere Weise. 

11.) nach dem Wehrgesetz fiefen in den Jahren 

1991 bis 1992 keine Strafsachen an. 

111.) mangels EDV-unterstützter Registerführung 

ist eine detaillierte Be~ntwortung der Anfrage bei dem 

derzeitigen Personalstand nicht möglich. 

Der Leiter der Staatsanwaltschaft: ~ 

· 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Leoben Leoben, am 1.8.1994 

Domlnkanergasse 13 
A-8700 Leoben 

Jv 807 .. 1/94 BrIefanschrift: 

An die 
Oberstaatsanwaltschaft 

in G ra z 

L .J 

8700 Leoben 
Domlnkanergasse 13 

Telefon: . 
o 38 42/404-0· 

Telefax: 03842/404-340 

Sachbearbeiter: 
StA Dr. HLADNV 

Nebenstelle: 336 

Betrifft: Anfrage der Abgeordneten Dr. Severin RENOLDNER und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz betreffend Strafverfahren wegen 
Wehrgesetz und Militärstrafgesetz 

Anlagen: keine 

Zum Erlaß vom ·29.7.1994 wird berichtet, daß mangels einer 

EDV-unterstützten Registerführung eine detaillierte Beantwortung der Anfrage, 

insbesonders zu den Punkten 2. bis 6 .. beim gegebenen Personalstand nicht 

möglich ist. 

Nach den hieramts aufliegenden Unterlagen kann Punkt 1: der Anfrage für 

den gesamten Sprengel des Landesgerichtes Leoben wie folgt. beantwortet 

werden: 

1991 :30 .Anzeigenwegen Straftatbeständen nach dem MilStG (hievon 

22 Fälle mit Gerichtshofzuständigkeit); 

1992: 24 Anzeigen wegen Straftatbeständen nach dem MilStG(hievon 

17 FäHe mit Gerichtshofzuständigkeit) ; 

. I",.' ," '! 
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I Seite 2 

1993: . 48 Anzeigen wegen Straftatbeständen nach dem MiiStG' 

(hievon 14 Fälle mit Gerichtshofzuständigkeit). 

Eine Aufschlüsselung der Strdtälle nach Paragraphen kann nicht 

vorgenommen werden. Dem zuständigen Referenten sind für den 

Berichtszeitraum keine Straffälle nach dem Wehrgesetz bekannt. 

Der Leitende Staatsanwalt: 

LV.: 

J •• :, 

,.; 
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., 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

Oberstaatsanwaltschaft Linz 
Linz, am 11. August 1994 

Jv 1753 - 1/94 
Gruberstraße 20 
A-4020 Linz 

._-_.-~. ~._"-",,, .............. -. 
• Briefanschrift 

An das A-4010 Linz, Postfach 274 

Bundesministeriurn -F.1I'I11P"'I~~~~~~~;r.:"-::-:~;-'1 
Telefon 

Wien 

o 73 2/76 02-0· 

Elngal. 1 6. AU6.1S94 
'A fach. 

1!lJ9'q/~b f ,2L'( 4w!·Slg. 
Zahl I ..;r Akten 

Sachbearbeiter 

Klappe (DW) 

Betrifft: Parlament. Anfrage betreffend 
Strafverfahren wegen wehrgesetz und Militärstrafgesetz 

Zu GZ l099/43-IV 2/94 

In Entsprechung des Erlasses van 27. 7. 1994 werden in 

der A111age die Berichte der Staatsanwaltschaften des ha. Sprengels 

vorgelegt. 

Der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft: 

5 Beilagen 
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• REPUBLIK öSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Linz 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

L I N Z 

Zu Jv 1753 - 1/94' 

~i._4i - ~ /~, 
.. --------... _ ..• 

Unh al 5.8.1994./1 ~31 f~ 
Fadingerstra'e 2 
4020 linz 

Telefon: 0732/7601-0 
Fax: 0732/7601-2200. 
Sachbearbeiter: 
Durch.ah 1: 
Gruppen Je i ter: 
Durchllahl: 

Jv 522 - 1/94 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage bet~effend 

Strafverfahren wegen Wehrgesetz und 

Militärstrafgesetz 

In' . Entsprechung des Erlasses vom 29.7.1994 wird wie 

folgt zu den .Punkten 1.) bis 6.) der. schriftlichen Anfrage 

Stellung genommen: 

hl Es gab in ~en nachangeführteri, Jahren folgende Anzahl 

von Anzeigen, aufgeschlüsselt nach Landesgericht bzw. 

Bezirksgerichte und Paragraphen, und zwar:. 

1991 insgesamt 78 Anzeigen; davon 27 beim Landesgericht und 

51 bei den Bezirksgerichten. 

Von den 27 Anzeigen beim LG entfielen 4 auf § 7, 14 auf 

§ 8, eine auf § 9, 2 auf § 12, eine auf § 22, 2 auf § 24 und 

3 auf § 31 MiIStG. 

Von den 51 Anzeigen beim BG entfielen 26 auf § 7, 12 auf 

§ 8 und 13 Anzeigen wegen § 7 oder § 8 Mi1StG, wobei die 

genaue Zuordnung nicht klärbar ist. 

- 1 -
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1992 wurden insgesamt 113 Anzeigen erstattet. 75 davon beim 

Landesgericht und 38 bei den Bezirksgerichten. 

Von den Anzeigen an das LG entfielen 10 auf § 7 MilStG, 

41 auf § 8, 3 auf § 9, 2 auf § 12, 15 auf § 24, eine Anzeige 

auf § 26 und 3 auf § 31 MilStG. 

Von den Anzeigen an das BG entfielen 9 auf § 7, 6 auf 

§ 8 'und 23 auf §§ 7 oder 8 MilStG, wobei eine Zuordnung 

mangels Verfügbarkeit der Unterlagen nicht möglich ist. 

1993 wurden insgesamt 89 Anzeigen nach dem MilStG erstattet, 

davon 36 an da~ Landesgericht und 53 an die Bezirksgerichte 

im Sprengel der StA LINZ. 

Von den Anzeigen an das LG'entfielen auf § 7'15, auf § 8 

16 und auf § 9 5. 

Von den Anzeigen an die BGs entfielen 26 auf § 7, 10 auf 

§ 8 und 17 auf §§ 7 oder 8 MilStG, wobei wie in den Vorjahren 

eine Zuordnung nicht möglich ist. 

Festzuhalten ist, daß in den erwähnten Jahren keine 

Anzeige, nach dem Wehrgesetz erfolgte. 

Im Fall von Abtretungen von Anzeigen an das BG erfolgte 

die Zählung nur einmal, sodaß es keine Doppelzählungen gibt: 

gleichfalls bei Fortsetzungen des Verfahrens. 

Zu Frage 2.): 

Vorweg ist ~uszuführen, daß mangels computerunter

stützter Aufzeichnungen keine exakten Zahlen zu gewinnen 

waren. Eine Durchsicht der Register ergibt, daß 6" Personen 

zweimal wegen ein und desselben Deliktes und 2 Personen 

dreimal wegen ein und desselben Deliktes angezeigt wurden., 

Zu Frage 3.): 

zur 'Einleitung eines Strafverfahrens kam es 

1991 beim LG in 18 Fällen, davon 2mal nach § 7, in 11 Fällen 

nach § 8, einmal nach § 9, einmal nach § 12, einmal nach § 24 

- 2 -
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und zweimal nach § 31 MilStG. 

Bei den BGs kam es in 15 Fällen zu einem Strafverfahren, 

und' zwar in 2 Fällen nach § 7 , in 8 nach § 8 und 5 

Gerichtsverfahren waren nicht zuordenbar. 

1992 kam es beim LG in 38 Fällen zur Einleitung eines 

Strafverfahrens; davon in 3 Fällen nach § 7, in 24nach § 8, 2 

nach § 9, 3 nach § 12,5 nach § 24, einmal nach § ~1 MilStG •. 

Bei den BGs erfolgte in 14 Fällen die Einleitung eines 

Verfahrens, hievon zweimal nach § 7, zweimal nach § 8, in 10 

Fällen ist es n~cht klärbar. 

1993 erfolgte in 25 Fällen die Einleitung eines Strafver

fahrens beim LG LINZ: davon 11mal nach § 7, 10mal nach § 8 

und 4mal nach § 9 MilStG. 

Bei den BGs im Sprengel der StA LINZ kam es 1993 in 32 

Fällen zur Einleitung eines Verfahrens, hievon in 16 Fällen 

wegen § 7 MilStG, in 9. Fällen nach § 8, die restlichen Fälle 

sind nicht zuordenbar mangels, verfügbarkeit der Unterlagen. 

Zu Frage 4 0 ) : 

Vorweg ist auszuführen, daß mangels. Verfügbarkei t der 

Unterlagen von den Bezirksgerichten sich die Beantwortung 

dieser Frage in Bezug auf das Ergebnis der eingeleiteten 

Verfahren nur auf die beim LG LINZ anhängigen Verfahren 

bezieht .. 

Zu den Verfahren 1991: 

Von. ~en Verfahren nach § 7 MilStG erfolgte eine Verur

teilung und eine Abbrechung nach § 412 Stpo. 

Von den 11 eingeleiteten Verfahren nach § 8 MilStG 
," . ~ 

erfolgten 7 Verurteilungen und eine Einstellung. 

Das nach § 9 MilStG geführte Verfahren endete mit 

Freispruch, genauso wie das nach § 12 MilStG geführte 

Verfahren 0 

Die anderen hier nicht aufschein.enden Verfahren wurden 

- 3 -
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an ein anderes Gericht abgetreten. 

Zu den 1992 eingeleiteten Verfahren: 

Von den Verfahren nach § 7 MilStG kam es in einem Fall 

zu einer Verurteilung und in einem Fall zu einem Freispruch. 

Von den Verfahren nach § 8. MilStG kam es in 7 Fällen zu 

einer Verurteilung und in 2 Fällen zu einem Freispruch und in 

2 Fällen zu einer Anklagezurückziehung. Die 2 Verfahren nach 

§ 9 MilStG führteri.zu einer Verurteilung. Wegen § 12 MilStG 

kam es in2 Fällen zu einer Verurteilung. 

Wegen § 24 MilStG kam es in einem FalL z~ einer Verur

teilung, in 2 Fällen zu Freisprüchen, in einem Fall zur 

Einstellung und in einem weiteren Fall zur Anklagezurück

ziehung. In dem Verfahren nach § 31 MilStG kam es zu einer 

Einstellung. Die restlichen Verfahren wurden an andere 

Gerichte abgetreten. 

Zu den Verfahren 1993: 

Von den 11 eingeleiteten Verfahren nach § 7 MilStG ka~ 

es in 6 Fällen zu Verurteilungeni einmal zu einem Freispruch, 

2 Verfahren wurden abgetreten, zweimal kam es zu einer 

Abbrechung nach § 412 StPO o 

Von den 10 Verfahren nach § 8 MilStG führten 3 zu einer 

Verurteilung, 

Einstellungo 

4 zu einer Abtretung und 3 zu einer 

V?n den 4 ~egen § 9 MilStG eingeleiteten Verfahren kam 

es in· einem Fall zu einer Verurteilung, in einem. Fall zu 

einer Abbtechung nach § 412 StPO und in 2 Fällen. zu einer 

Abtretung. 

Zu Frage 5.): 

Die Durchsicht ergab, daß in keinem Fall beim Landes

gericht LINZ es zueinei Doppelverurteilung kam. Wie erwähnt, 

war es nicht möglich, das Schicksal der bei .den 14 Bezirks

gerichten anhängigen Verfahren zu eruieren. 

-- ·4 .-
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Zu Frage 6.): 

Das jeweilige StrafausmaB war aufgeschlüsselt nach 

Jahren und Paragraphen wie folgt, wobei zu erw8hnen ist, daß 

es in einigen F81len auch wegen' anderer Delikte zu 

Verurteilungen kam. In solchen F81len wird hinzugefügt "auch 

andere Delikte": 

1991 

§ 7: 90 TS ä S 100,-- bedingt auf 3 Jahre, 

§ 8: 7 Verurteilungen 

1.) 60 TS ä S 150,--. 

2.) 90 TS ~ S 70~-- bedingt auf 3 Jahre 

3.) 90 TS äS 200,-- teilbedingt 

4.) 90TS A S 150,-- bedingt auf 2 Jahre 

5.) 200 TS A S 150,--~ auch andere Delikte 

6.) 120 TS ä S 150,-- bedingt auf 3 Jahre, 

7.) 6 Monte Freiheitsstrafe bedingt auf 3 Jahre, auch 

andere Delikte 

1992 wurden bei den 13 rechtskr8ftigen. Verurteilungen 

aufgeschlüsselt nach Paragraphen folgende Strafen verh8ngt: 
, ':) • • • _ " _ ' "" e 

§ 7: 5,0 TS ä S 200, -- Zusatz strafe , Probezei tf Jahre 
,. 

§ 8: In den 7 Verurteilungen wurden folgende Strafen 

§ 9 : 

einem 

verh8ngt: 

1.) 150 TS ä S 150,--, Probezeit 3 Jahre, auch andere 

2. ) 

3. ) 

4. ) 

5. ) 

6 .. ) 

7. ) 

1.) 

2. ) 

Bei 

Delikte 

60 TS ä S 100,--, Probezeit 3 Jahre 

150 TS ä S 30,-- teilbedingt 

1 Monat Freiheitsstrafe bedingt auf 3 Jahre 

150 TS ä S 30,--

120 TS ä S 100,-- bedingt auf 3 Jahre 

90 TS ä S 100,-- teilbedingt. 

90 TS ä S 30,-- teilbedingt 

120 TS ä S 120,-- bedingt auf 3 Jahre 

den zwei Verurteilungen nach § 12 MilStG kam es in 

Fall zu einer Bedachtnahmeverurteilung ohne 

;- 5 -
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Zusatzstrafe, im 'zweiten Fall wurden 60 TS ~ S 150,--, 

Probezeit'2 Jahre, verhängt. 

Wegen § 24 MilStG wurden bei der einen verurteilung 40 

TS ä S 200,--, Probezeit 2 Jahre, verhängt. 

1,993, kam es wegen § 7 MilStG zu 6 Verurteilungen mit 

folgenden Strafen: 

1.} 2 Monate :Freiheitsstrafe, auch andere Delikte 

2.} 60 TS ä,S 150,--

3.} 100 TSä S 40,--

4.) 2 Monate Freiheitsstrafe, Probezeit 3 Jahre 

5.) 150 TS ä S 30,--

6.} 2 Monate Freiheitsstrafe, Probezeit 3 Jahre 

Bei den 3 Verurteilungen wegen § 8 MilStG wurden 

folgende Strafen verhängt: 

1.) 180 TS äS 30,-- bedingt auf 3 Jahre, auch anderes Delikt 

2.) Schuldspruch nach § 13 JGG, Probezeit 3 Jahre 

3.) Schul~spruch nach § 13 JGG, Probezeit 3 jahre 

Bei der Verurteilung nach § 9 MilStG wurde eine 2-

monatige Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre, verhängt, 

wobei auch andere Delikte zugrundelagen. 

Staatsanwaltschaft LINZ, 

am 5.8.1994 

....... 
Dr. Siegfried Sittenthaler 

Leitender Staatsanwalt 

- 6 -
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• REPUBLIK öSTERREICH 
Staatsanwa 1 tschaft Sa 1 zburg.· 

Jv 534-1/94 ;~ 

An d;e 
Oberstaatsanwaltschaft 

l i n z 

Zu Zah 1 ': :. Jv 1753-1/94 

" . . . "'~ ·1· ,: t.. ,., i i. I 
,,'.i ,! " I~ '" f 1 I·, \, \t,: 1/ - / i f LI _ •.•• , •••• ,...... . r I T 

. .. ,. ....... - ..... _ .. _ .. , .. ,._ .......... '.....,... 

Salzburg, am 8.8.94 

A - 5020 Salzburg 
Rudolfsplatz 2 
Postfach 522 
Telefon 0662/845551 
Fernschreiber 633289 
Fax 84 03 87 
Sachbearbeiter 
lStA Dr. Scharmüller 

Durchwahl 471 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage betreffend Strafverfahren 
wegen Wehrgesetz und Militärstrafgesetz 

Es wird berichte~~ 

1. die nachfolgend berichteten Zahlen erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit und exakte Genauigkeit, da mangels 
jeglicher moderner technischer BUroeinrichtungen die lah
len mittels "händischer Durchsuchung" der Register und 
TagebUcher ermittelt werden mußten. 
Einzelne Verfahren wurden an Bezirksgerichte abgetreten, 
da auch dort die Register händisch gefUhrt werden, konnten 
mit RUcksicht auf die kurze Berichtsfrist die dortigen 
Verfahrensergebnisse nicht erhoben werden. 

2. Zu Frage 1: . 
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1991 
§ 7 MilStG 22 
§ 8 11 11 
§ 9 11 2 
§ 12 11 6 
§ 22 11 1 
§ 24 11 2 

§ 31 11 1 
§ 36 11 1 ., 
§ 36 11 " 1 
§ 58 WehrG''. , 

Zu Frage 
1991 . . 
1 Person 

1 Person 
1 Person 

1992 : 

1 Person 
1 Person 
1993 : 

2: 

. . 1x wegen 5 8 MilStG 
1x wegen 55 lJ., 12 MilStG 
2x wg. 5 7 MilStG 
1x wg. 5 8 MilStG 
1x wg. 55 8 u. 9 Mil StG 

2x wg. 5 B MilStG 
2x wg. 5 12 MilStG 

1992 

8 

19 

2 

4 

1 

1 

t 

1 

3 

Keine Mehrfachanzeigen gegen dieselbe Person 

Zu Frage 3: 

§ 7 Mi 1 StG 22 8 

5 8 11 11 17 

5 9 11 2 2 

5 12 " 6· 4 

5 22 " 1 1 

5 24 11 2 1 
§ 31 11, 

WehrG 2 

...; -:> -
, ;. 

1993 

17 

19 

5 

1 

1 

1 

10 

18 

4 

1 

1 
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1991 .1992 1993 

Zu Frage 4: 

a) Verurteilungen: 
5 7 MilStG 9 4 1 

5 8 7 17 10 

5 9 2 2 

5 12 6 4 4 

5 22 1 1 
§ 24 2 1 

55 287 StGB 
(12, 22 MilStG) 1 

b) FreisprUche: 
5 7 MilStG 3 1 

§ 24 1 

5 58 WehrG - 2 

c) Einstellungen 
5 7 MilStG 1 1 7 
§ 8 1 2 1 

§ 12 1 

5 22 1 

§ 24 1 
§ 31 3 

5 36 1 1 

5 58 WehrG 1 

Zu Frage 5: 

1991 . . 
1 Person: 1x wg. § 8 MilStG 

1x wg. § 8 u. 12 Mi lStG 
1 Person: 1x wg. § 8 MilStG 

1x wg. § 8 u. 9 MilStG 
1992: 

1 Person: 2x wg. § 8 MilStG 
1 Person: 2x wg. § 12 Mi lSt~ 

1993: - - -
- 3 -

6933/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)72 von 101

www.parlament.gv.at



Zu Frage 6: 

1991 . . 
'. 

S 7 MilStG: 60 Tagessätze a S 150,-

"100 " a S 70,-

S 8 MilStG 

,40 " 
60 " 
30 " 
60 " 

100 " 
60 11 

100 " 
SO 11 

Probezeit 
bedingt -

60 " 
100 " 

a S 90,-

a S 100,-

a S 300,-

a S 30,-

aS 60,-

a S 30,-

a S 70,-

a S 180,-

3 Jahre - 3 Monate Freiheitsstrafe 
Probezeit 3 Jahre; 

a S 50,-

a 5 50,-

2 Monate Freiheitsstrafe bedingt - Probezeit 
3 Jahre; 
60 " a S 40,-

80 " aS 80,-

S 9 MilStG: 6 Monate Freiheitsstrafe bedingt 
Probezeit 3 Jahre (i.V.m. S 8 MilStG) 
60 Tagessätze a S 40,-

S 12 MilStG: 1 Monat Freiheitsstrafe bedingt - Probezeit 
3 Jahre. 

§ 22 MilStG: 

5 Monate Freiheitsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre 
1 Monat Freih~itsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre 
60 Tagessätze ,a 5 30,-
SO 11 a 5 150 -. J ., 

90 11 .a S 70 -. , 
120 11 

~. S 120,-; bed. Probezeit 
3 Jahre; 

§ 24 MilStG: 2 Monate Freiheitsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre; 
70 Tagessätze ~ S 60,-;. 

- .4 -
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§§ 297 StGB (12 u. 24 MilStG): 
2 Monate Freiheitsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre; 

1992: 
§ 7 MilStG: 2 Monate Freiheitsstrafe 

3 Jahre 
100 Tgs.a 5 50,-

60 11 a 5 30,-

80 11 a 5 70,-

§ 8 MilStG: 3 Monate Freihei.tsstrafe 
3 Jahre 
2 Monate 
3 Jahre 
100 Tgs. 

80 

Freiheitsstrafe 

11 

a 5 30,

a 5 30,-

3 Monate Freiheitsstrafe 
3 Jahre 

70 Tgs. ,a 5 50,-

60 11 a 5 30 ~ 

5 Mon~te Freiheitsstrafe 
3 Jahre 
6 Monate Freihe,itsstrafe 
3 Jahre 
2 Monate Freiheitsstrafe 
3 Jahre 
3 .Monate Freihei,tsstrafe 
3 Janre 
3 Monate Freiheitsstrafe 
3 Jahre 

. 90 Tgs ~ a 5 80,-

2 Monate Freiheitsstrafe 
3 Jahre 
100 Tgs._a S 30,-

3 Monate Freiheitsstrafe 
3 Jahre 

- 5 -

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. Probezeit 

bed. Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed .. - Probezeit 

bed. - Probezeit 
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100 Tgs. 
§ 12 Mil5tG:3 Monate 

3 Jahre 
2 Monate 
3 Jahre 
60 Tgs. 
100 Tgs. 

§ 22 Mi15tG: 60 Tgs. 

1993: 
§ 7 Mi15tG: 6 Monate 

3 Jahre 
§ 8 Mi15tG: S Monate 

3 Jahre 
90 Tgs. 
70 Tgs. 
80 Tgs. 
50 11 

a 5 40,-
Freiheitsstrafe 

Freiheitsstrafe 

a 5 30,-
a 5 70,-
a 5 50,-

Freiheitsstrafe 

Freiheitsstrafe 

a 5 30,
a 5 100,

a 5 80.-
a 530,-

6 Monate freiheitsstrafe 
3 Jahre 
100 Tgs. 
.60 11 

a 5 30,
a 5 100,-

40" .a 5 50,-

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

bed. - Probezeit 

~7d. - probezeit 

24 Monate Freiheitsstrafe, davon 16 Monate be
dingt Probezeit3.Jahre (i.V. mit mehreren 
nicht militärischen Delikten) 

§ 9 Mi15tG: 3 Monate Freiheitsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre 
3 Mon~te Freiheitsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre 

§ 12 Mil5tG:3 Monate Freiheitsstrafe bed. - Probezeit 
3 Jahre 
80 Tgs. a S 70 -

. '- . 

100 11 a S 70,-

- ··6-

6933/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 75 von 101

www.parlament.gv.at



1 Monat Freiheitsstrafe 
3 Jahre 

§ 24 MilStG: 60 Tgs. a S 100,--

bed. - Probezeit 

Wie bereits zu Pkt. 1. angedeutet, wurden einzelne Ver
fahren an Bezirksgerichte abgetreten~ weitere Verfahren 
wurden durch Abbrechung nach §§ 412 oder 422 S~GB sowie 
durch Delegierung erledigt. In diesen Fällen, die in der 
Anzahl der Anzeigen enthalten sind, erfolgte keine 
weitere Zählung und Aufgliederung. 

Der Leiter der 

• I 0'. 

" :.;.: 

;: 
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Staatsanwaltschaft Wels 

Jv 446 - 1/94 Wels, am 9. August 1994 

Betrifft: Parlamentarische Anfrage betreffend Strafverfahren wegen 

Wehrgesetz und Militärstrafgesetz 

Jv 1753 - 1/94 

An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

LINZ 

F-ingel. F.!!"n ';." 
.' ,":" );.}:.: •... 

• " \ • ~ I '" 

'\ 

...:~_.fach, !11t t, .,' .• ':: .. ß,~!~1~e; I ....... .......,Af';( 

Unter Bezug auf den da. Erlaß vom 29. Juli 1994 wird die aufgetragene Stellung

nahme erstattet wie folgt: 

Zu Punkt 1. der Anfrage: 

1991 

1 wg. § 7 Abs 2 MilStG 

6 wg. § 8 MiIStG 

2 wg. § 12 Abs 1 Z 1 MiIStG 

1 wg. § 22 Abs 1 Z 3 MilStG 

2 wg. § 31 Abs 2 MilStG 

Zu Punkt 2. der Anfrage: 

1992 1993 

4 wg.§ 7 Abs 2 MilStG 1 wg. § 7 Abs 2 MilStG 

7 wg. § 8 MiIStG 12 wg. § 8 MilStG 

1 wg. § 12 MiIStG 1 wg. § 12 MilStG 

1 wg. § 14,2. Fall MiIStG 

1 wg. § 24 Abs 1 Z 3 MilStG 

1 wg. § 24 Abs 1 Z 3 MiIStG 

und § 31 Abs 1 Z 3 MilStG 

Es wurden insgesamt drei Personen jeweils zweimal wegen Vergehens nach § 8 

MiIStG angezeigt; 

. \ 
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Zu Punkt 3. der Anfrage: 

1991 

1 wg. § 7 MilStG 

6 wg. § 8 MilStG 

2 wg. § 12 Abs 1 Z 1 MilStG 

1 wg. §22 Abs 1 Z 3 MilStG. 

2 wg. § 31 Abs 2 MilStG 

Zu Punkt 4. der Anfrage: 

rechtskräftige Verurteilung. 

Freispruch 

Einstellung 

rechtskräftige Verurteilung 

Freispruch 

Einstellung 

2 

1992 

4 wg. § 7 MilStG 

5 wg. § 8 MilStG 

1 wg. § 12 MilStG 

1 wg. §14, 2. Fall MilStG 

1 wg. § 24 Abs 1 Z 3 MilStG 

1 wg. § 24 Abs 1 Z 3 und 

§ 31 Abs 1 Z 3 MilStG 

1991 

4 wg. § 8 MilStG 

2 wg. § 12 Abs 1 Z 1 MilStG 

1 wg. § 7 MilStG 

1 wg. § 22 Abs 1 Z 3 MilStG 

2 wg. § 8 MilStG 

2wg.§ 31 Abs 2 MilStG 

1992 

1993 

lwg. § 7 Abs 2 MilS 

10 wg. § 8 MilStG 

1 wg. § 12 MilStG 

1 Wg .. § 7 Abs 2, 2. Fall MilStG 

4 wg. § 8 MilStG 

1 wg.§ 14,2. Fall, MilStG 

.1 wg. § 24 Abs 1 Z 3 und 31 Abs 1 Z 3 MilStG 

1 wg. § 7 Abs 2 MilStG 

1 wg. § 24 Abs 1 Z 3 MilStG 

2 wg. § 7 Abs 2 MiIStG 

1 wg. § 8, 2. Fall MilStG 

1 wg. § 12 Abs 1 MilStG 
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rechtskräftige Verurteilung 

Freispruch 

Einstellung 

Zu Punkt 5. der Anfrage: 

3 

1993 

6 wg. §,8 MilStG 

1 wg. § 7 Abs 2 MiIStG 

° 2 wg. § 8, 2. Fall MilStG 

Es erfolgten keine Mehrfachvenirteilungen jeweils einer Person wegen ein und 

desselben Deliktes. 

Zu Punkt 6. der Anfrage: 

1991 

§ 8 MiIStG: 30 Tagessätze a S 100,-, bedingt auf drei Jahre 

30 Tagessätze a S 150,-, bedingt auf drei Jahre 

, 40 Tagessätze a S 30,-

40 Tagessätze a S 150,-, bedingt auf drei Jahre, 

§ 12 Abs 1 Z 2 MilStG, sowie §§ 146,147 Abs 2 und 133 Abs 1 StGB: 2 Monate Frei

heitsstrafe bedingt auf drei Jahre 

§ 12 Abs 1 Z 1 MiIStG: 30 Tagessätze a S 200,-, bedingt auf drei Jahre 

1992 

§ 7 Abs 2, 2. Fall MiIStGB: 70 Tagessätze a S 70,-, bedingt auf drei Jahre 

§ 8, 1. Fall MiIStG: 30 Tagessätze a S 30,-~ 

§ 8, 2. Fall MilStG: 50 Tagessätze a S 170,-, bedingt auf drei Jahre 

100 Tagessätze a S 150,-, bedingt auf drei Jahre 

50 Tagessätze a S 100,-, bedingt auf drei Jahre 
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.... 

4 

§ 14 Abs 2 MilStG: 50 Tagessätze a S 250,-, bedingt auf drei Jahre 

§§ 24 Abs 1 Z 3 und 31 Abs 1 Z 3 MiIStGB: 40 Tagessätze a S 150,-, bedingt auf 3 

Jahre 

1993 

7 Abs 2 MiIStG und §§ 83 Abs 1, 84 Abs 1 StGB: 100 Tagessätze a 850,

§ 8 MilStG: § 13 JGG 

40 Tagessätze a S 70,-

20 Tagessätze a S 220,-, bedingt auf drei Jahre 

30 Tagessätze a S 100,-, bedingt auf drei Jahre 

100 Tagessätze a S 150,-, hievon gemäß § 43 a Abs 1 StGB, 50 Tagessätze bedingt auf 

drei Jahre 

80 Tagessätze a S 130,-, bedingt auf 3 Jahre 

,Der Leiter der Sta"'t.o.anU'<>It\'"1 

i.V. 
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Steyr, am 8. 8. 1994 

REPUBLIK öSTERREHCH 
Staatsanwaltschaft Steyr 

Spitals!cystTaße 1 
A-4400 Steyr 

ßriefnnschrift J v 403 - 1/94 
A-4400 Steyr. Postfaep 207 
Telefax 27810 KL 88 

An die· 

Oberstaatsanwaltschaft 

Telefon 
o 72 52127 811-o~ 

4010 

Betrifft: 

. Bezug: 

Sachbearbeiter 

©Jber~ts 
L i n z anWaltsCh['!f"" q l\~a.2pe 303 [g,. ' «. a-.,.~ 

. mget.am- - 9 AUS '~" I .. ....• / 
~ /' • I~", ...... Uhr 
4-' 1Jm1t.···." •• l3eil~ru:.----

~..,n .• uon.~ 
pa,rla~ent:"''1\nfrage betre ffend 
Strafv~rfahren wegeri Wehrg~setz 

und Militärstrafgesetz 

"~rlaß vom 29. Juli 1994, Jv1753 - 1/94 

(DW) 

,Unter Bezug auf den oben fenannten Erlaß wi~d 

zu den Punkten 1 bis 6 der parlamentarisc~~n.Anfrage 
Stellung genommen: 

1.) Nach Jahren und Paragraphen aufgeschlüsselt betrug die 

Anzahl der Anzeigen bezüglich Militärstrafgesetz 
im Jahr 1991 zu § 7. MilStg "5 

zu § ·8 MilStG 13 
zu § 9- MilStG 1 

zu § 11 MilStG 1 

zu § 12 Mil.StG 2 

zu §' 16 MilStG 1 

insgesamt also 23; 
im Jahr 1992 zu § 7 ~1i lStG 13 

zu § 8 MilStG 23, 

zu § 9 MilStG 2 

zu § 12 MilStG 21 
zu § 36 MilStG 1 

insgesamt somit GO; 
im Jahr 1993 zu § 7 ,.,ilStG G 

zu § 8 MilStG 11 

zu § 9 MilStG 2 

. insgesamt somit 19. 
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2.) Die Anzahl der wegen ein und derselben Delikte zweifach 

oder dreifach angezeigten Personen betrug 

3 • ) 

3 Personen je zweifach und 

1 Person dreifach angezeigt. 

Einleitung eines Strafverfahrens 
Paragraphen aufgeschlüsselt~ 
im Jahr 1991 zu § 7 MilStG 

zu § 8 MilStG 

zu § 9 MilStG 

zu § 11 liIilStG 

zu § 12 HilStG 

2u § 16 MilStG 
insgesamt somit 

im Jah~ 1992 nach § 7 MilStG 
nach § 8 MilStG 

nach § 9 MilStG 

nach § 12 MilStG 

insgesamt somit 

im Jahr 1993 nach § 7 MilStG 

nach § 8 r1ilStG 

nach § 9 MilStG 

insgesamt somit in 

erfolgte, nach Jahren und 

4 Fälle 

3 " 

1 

1 

2 

1 

12 Fälle,; 

4 

1 

2 

2 

9 Fälle, und 

2 

8 

2 

12 Fällen. 

4.) Zu rechtskräftigen Verurteilungen, zu Freisprüchen und 

zu Einstellungen kam es, nach Jahren und Paragraphen auf
geschlüsselt: 

im Jahr 1991 wegen § 7 MilStG zu einem Schuldspruch und 

im Jahr 1992 

zu einem Freispruch, 

wegen§ 8 MilStG zu drei Schuldsprüchen 

wegen § S.MilStG zu eirtem Schuldspruch, 
weg~n,§ 11. MilStG zu einer Einstellung eines 

gerichtliChen Verfahrens, 
wegen;§ 12 Mil.StG zu einem Schuldspruch und 

einem Freispruch und 
wegen § 16 HilStG zu einer Einstellung eines 

berichtlichen,Verfahtens; 
wegen § 7 r4ilStG 2 Schuldsprüche und 

1 Freispruch und 
wegen. § 8 MilStG 1 Schuldspruch, 
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im Jahr 1993 
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wegen § 9 MilStG 1 Schuldspruch und 
wegen § 12 MilStG 2 Schuldsprüche und 

wegen § 7 MilStG 1 Schuldspruch 
wegen § 8 MilStG 6 Schuldsprüche und 

wegen § 9 MilStG 1 Schuldspruch und 

im übrigen kbine Freisprüche und Einstellun

gen gerichtlicher Verfahren. 

lri diesen Einstellung5a~zihlen, sind jene nicht ent

halte;1, ,'die bereits vor Einleitung eines gerichtlichen 

Verfahrens erfolgten. 

5.) Wegen ein und desselben Deliktes wu~dmim Genannten Zeit
rau~ von 1991 bis 1993 z~ei Personen zweifach verurteilt. 

und zwar beide Male je wegen § 8 MiIStG. 

6.) Das jeweilige Strafausmaß bei rechtskräftigen Verurteilun§en 

be~ru~. aufgeschlDsselt nach Jahren und Pa~agraphen, 

im Jahr 1991 

wegen § 7 HilStG 1 Ve~urt. zu G Wochen Freiheitsstrafe bedingt, 
wegen § 8 MilStG'3 Ve~~it~ilungen ~u 2 Monaten Freheits-

straf~ bedingt,. 
dann zu 200 Tagessätzen zu je S 50,-- unbe

dingt Und schließlich 

zu 120 Tagessätzen zU je S 50,~- bedingt, 
wegen § 9 MilStG 1 Verurt. zu 3 Monaten Freihei~sstrafe 

bedingt und 

wegen § 12 MilStG 1 Verurt~~ wobei der Strafausspruch gern. 

§ 13 JGG für die Probezeit aufgeschoben wurde; 
i;.: Jahre 1992 

wegen § 7 MilStG 2 Verurteilungen, und z~ar 

80 Tagessätze zu S 300,--, davon 50 Tagessätze 

bedingt und weiters 

2 Monate Freiheitsstcafe bedingt, 

wegen § a MilStG 1 Verurteilun~ zu 120 Taoessätzen zu 

S 5Q.-- bedingt, 

wesen § 9 MilStG 1 Verurteilung Zu 6 Monaten Freineits
strfe bedingt und 

wegen § 12 MilStG 2 Verurteilungen zu 1 Monat Freiheitsstrafe 
bedingt und zu 
100 Tag~ssätze zu S 80.-- unbedingt; 
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I im Jahr 1993 
wegen § 7 MilStG 1 Verurteilung zu 14 Tagen Freheitsstrafe 

bedingt. 
wegen §,. S MilStG 6 Verurteilungen. und zwar 

4 Monate Freiheitsstrafe b ... dingt, 

2 Monate Freiheitsstrafe bedingt, 

3 Monate Freiheitsstrafe beding't, 

35 Tage unbedingt, 

1 Monat Freiheitsstrafe bedingt und 
40 Tagessätze zu S 200,-- bedingt, 

wegen § 9 MilS'tG 1 Verurteilung zu 3 Monaten Freiheits

strafe bedingt. 

Der Leiter der Staatsanwal'tschaft: 

taJ 004 6933/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)84 von 101

www.parlament.gv.at



-
.:;;':,-- ., .. 

f. ... " r 
~~ .~; '.~: 11 .~ " f 

< I \ tJ ~ /,~ ... ). ,.~L._. 
" {~3 (fll-

REPUBLIK ÖSTERREICH 
Staatsanwaltschaft Ried i. I. 

Ried im Innkreis, am 10.8.1994 

GZ.: Jv 351- 1/94 

• 
An die 

Oberstaatsanwaltschaft 

Bahnhofstraße 56 
A-4910 Ried i. I. 

Briefanschrift 
, 'A-4910 Ried i. 1., Postfach 126 

Telefon 
o 77 521.13(1)4 903 

Sachbearbeiter 

LStA HR Dr.Steinsky 
L i n z O~,n ..... ~ .... t ,~~'"'' Klappe 201 (DW) 
-------'""", .... ~.ilt:vH_itioWtl'Ui SanWcli'~"""'f' ~ t,..,Z . . ~ ..... J'_t. I-:..J.if',.. __ 'i, 

. . 
Eing&l. am 1 1. AUG. ;~~ ...... Uhr 

~fa~ht mlt...~allagen .. ;'::::-.Akt 
8etrifft: Parlamentarische Anfrage betreffend 

Strafverfahren wegen Wehrgesetz und 

Militärstrafgesetz 

Zu: Jv 1753 - 1/94 

Es wird zu den Fragen 1 6 der parlamentarischen 

Anfrage berichtet: 

1) In den Jahren 1991 bis 1993 fielen nachstehende Anzeigen nach 

dem Militärstrafgesetz an: 

1991: 

1 Anzeige wegen § 7. MilStG t 10 Anzei~en wegen § 8 MilStG, 2 

Anzeigen wegen § 12 MilStG, 4_Anzeigen wegen § 31 MilStG. 

1992: 

7 Anzeigen wegen § 8 MilStG, 1 Anzeige wegen § 12 MilStG, 1 

Anzeige wegen § 24 MilStG, 6 Anzeigen wegen § 31 MilStG. 
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. " 

1993: 
" r 

1 Anzeige wegen § 7 Mil StG. 3 Anzeigen wegen- § 8 MilStG. 1 

Anzeige wegen § 12 MiIStG. 

Anz~igen nach dem Wehrgesetz sind nicht angefallen.' 

.' 
2) Mehrfache Anzeigen wegen des seI ben ., ' Deliktes erfolgten 

hinsichtlich § 8 MilStG, und zwar gegen eine Person 2 

Anzeigen, gegen 2 Personen je 3 Anzeigen. 

" .. -. - . , 
3) Zur Einleitung eines gerichtlichen Strafverfahrens kam es wie 

folgt: 

1991: 

In,l Fall wegen § 7 MilStG, in'9 Fällen wegen § 8 MiIStG, in 

2 Fällen wegen § 12 MiIStG, in 2 Fällen wegen § 31 MilStG. 

1992: 

In 6 Fällen weg,en § 8 MiIStG, in 1 Fall wegen §' 12 MiIStG, in 

1 Fall wegen § 24 MiIStG. 
.r 

1993: 
" , " 

-:; .~ i . 

In 3 Fällen,wegen c§ 8 MilStG, in 1 Fall wegen § 12 MiIStG. 

, : 

4) Kein gerichtliches Strafverfahren endete mit Freispruch, in 

keiriemwurde mit Einstellung vorgegangen. 

Schuldsprüche erfolgten wie fOlgt: 

1991: 

In 1 Fall wegen § 7 MiIStG, in 6 Fällen wegen § 8 MiIStG, in 

2 Fällen wegen § 12 MiIStG, in 2 Fällen wegen § 31 MiIStG. 
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1992: 

In 4 Fällen wegen § 8 MilStG, in 1 Fall wegen § 12 MilStG, in 

1 Fall wegen §,24 MiIStG. 

, 1993: 

In 3 Fällen wegen § 8 MiIStG, in 1 Fall wege~ § 12 MiIStG. 

5) Eine Person ,wurde im Beri~htsze~traum zweimal wegen § 8 

MilStG verurteilt. 

6) Es wurden nachst~hende Strafen ver~ängt: 

1991: 

a) wegen § 8 MiIStG: 

je einmal 14 Tage Freiheitsstrafe bedingt auf 3 Jahre, 1 

Monat Freiheitsstrafe bedingt auf,3 Jahre, 40 Tagessätze ~ 

S 60, --, 50 Tagessätze ~ S 30,--:, 60 Tagessätze ä S ,100, --, 

80 Tagessätze ä S 60, -- ' •. ; 

b) wegen § 7 MiIStG: 
, 

3 Monate Freiheitsstrafe bedingt auf 3 J~hre. 

c) wegen § 1~ MiIStG: 

100 Tagessätze ~ S 100 f ~-, bedingt auf 3 Jahre bzw. 100 

Tagessätze.8 S250,~",bedingt auf 3 Jahre, wobei die Ver-

urteilung in beiden Fällen auch wegen § 125 StGB erfolgte. 

d) wegen'§;31 MiIStG: 

60 Tagessätze EI S 300,...; bzw. 100 Tagessätze 8 S 200, --, 

wobei die Verurteilung jeweils. auch wegen §, 36 WaffG. 

erfolgte,. 
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1992: 

a)'wegen § 8 MilStG: 

1 Monat Freiheitsstrafe, bedingt auf 3 Jahre, 30 Tagessätze ä 

S 150, - -, 4 0 Tagessätze ä S 30, - -, 100 Tagessätze ä S 50', - - • 

b) wegen §12 MilStG: 

40 Tagessätze ä S 100,'--, bedingt auf 3 Jahre. ! 0: 

c) wegen § 24 MilStG: 

2 Monate Freiheitsstrafe, beding~ auf 3 Jahre. 'I 

1993: 

a) we~en § 8 MilStG: 

40 Tagessätze ·ä ·S 300, --, davon 30 Tagessätze te·ilbedingt, 3 

Jahre ~robezeit, 50 Tagessätze ä S 30,--, bedingt auf 3 

Jahre, 70 Tagessätze äS 140,--. 

b) wegen § 12 MilStG: 

120 Tagessä·tze ,8 S 100,..,.-. 

Sta atsa nwal tscha ft Ried:1. I., 

" am:10.8.1994 

D~r Leitende·Staatsanwalt: 

'\ ,', 
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OBERSTAATSANWAllSCIHlAIFr HNNSlSlRUCIl( Innsbruck, am 

• 

Wie n 
Elng6~. 3 6. AUS. 1994 

Ov I/O~qI45" -i 2-/r'f 
Zahij ! 

1/ ~allh. 
3 BI!). 

ß.IÜr:11 

Schmerlingstraße 1 
A-6010 Innsbrudc 

Briefansmrift 
A-6010 Innsbrudc 

. Telefax 
Telefon 0512/576456 
051215930-0 EOStA 

Sachbearbeiter 

594 
Klappe 

Dr. Rainer 

(DW) 

Betrifftg Parlamentarische Anfrage be~reffend das MilStG 

Mit Beziehung auf den Erlaß vom 27.7.1994 p GZ. 1099/43-

IV 2/94~ l~ge ich die Berichte der unterstellten Staatsan

waltschaften Innsbruck und Feldkirch vom 5.8.1994 vor. 

Aus diesen Berichten ergibt sich für den Sprengel der 

Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck das in der ebenfalls ange-. . . 
schlossenen Tabelle zusammengefaßte Bild zu den Anfrage

punkten 1. p 3. und 4. 

Bezüglich der Anfragepunkte 2. p 5. und 6. darf auf die 

beiden staatsanwaltschaftli~hen Berichte verwiesen werden. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

Innsbruck p am 10. August 1994 

per Leiter der Oberstaatsanwaltschaft~ 

r 
~~ 
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7 
-

8 

9 

12 

22 

24 

25 

31 

36 

WG 

Summe 

zu zu 

Anfrage Anfrage zu Anfrage 4. 

1991 

56 

33 

3 

7 

-

7 

2 

3 

2 

3 

116 

1. 3. 

.. Verurteilung Freispruch 

1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

47 ·35 17 15 7 12 2 4 2 

29 18 11 11 8 9 7 5 1 1 -

4 1 3 3 . 1 4 3 - - -. -

10 - 5 7 1 3" 4 2 1 

2 2 - 3 2 1 - 1 -

3 3 6 4 4 1 - - - -

- - 2 - .- - - - - - -

- 1 3 1 1 - - - -
- 1 2 - - - - - - - -

1 2 2 . 1 2 1 1 1 - --

96 63 51 44 22 34 20 11 1 6 1 

Die Differenz der Verfahrenszahlen (Punkt 3.) zu den Erledigungszahlen 

(Punkt 4.) betrifft Delegierungen und Abtretungen 

Einstellung 

1991 1992 1993 

1 2 5 

1 . 2 2 

- - 1 

1 3 -

-
.. 1 1 

- - 3 

2 - -

2 - 1 

2 - 1 

2 1 -

11 q 14 

• • 
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" R E PUB L I K Ö S T E R~ifj;j~'ltaatsanwaltschaft 
Staatsanwaltschaft Inns,"ruck 'n~~bnlG'\ 

~ ----:--
GZ Jv 1334 -' 26/94 Eingelangt - ~1,4Uh.iS5;i' .. ?mc 

Beilagen: ,/ 
An die Jv.~: .. 1.~.l5-30I~~, 
Oberstaatsanwaltschaft Telefon 

051215930-0· 
Telefax 
0512/567335 

I n n s b r u c k 
Sachbearbeiter S t A D r. R I E D L 

Klappe 576 (DW) 

Betrifft: Anfrage der Abgeordneten Renoldner, Freundinnen und 

Freunde an den Bundesminister f~r Justiz betreffend 

Bezug: 

Strafverfahren weg~n Wehrgesetz und Militärstrafgesetz; 

do. Erlaß vom 29.7.1994, Jy 1371 - 30/94. 

1. Wievlel~ Anzeigen beZüglich 

Militärstrafgesetz und Wehrge

setzgab es ' (nach .Jahren und 

Paragraphen aufgeschlüsselt) 

in deri .Jahren 1991 bis 19931 

Im .Jahre 1991 fielen an eine An

zeige nach~dem WehrS und 96 Anzei

gen nach dem MilStS mit nachste

hender Detailaufschlüsselung: 51 

Anzeigen wegen § 7 MilStS (davon 21 

mit Serichtshofzuständigkeit und 30 

bezirksgerichtliehe Anzeigen); 25 

Anzeigen wegen § 8 MilStG (d~von 9 

m'it Gel-ichtshofzuständig.keit und 1~ 

bezirksgerichtliehe Anzeigen); 3 
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Anzeigen wegen § 9 MilStG; 

Anzeigen wegen § 24 MilStG; 

wegen § 31 MilStG und 2 wegen 

7 Anzeigen 

zwei Anzeigen 

§ 36 MiIStG. 

wegen § 

wegen § 

12 

25 

MiIStG; 

MilStG; 

4 

2 

Im Jahre 1992 fielen an eine Anzeige nach dem WehrG und 73 

Anzeigen nach dem MilStG mit nachstehender Detailaufschl~sselung: 

41 Anzeigen wegen § 7 MilStG (davon 16 Gerichtshofsachen und 25 

bezirksgerichtliehe Anzeigen), 19 Anzeigen nach § 8 MilStG (davon 

6 mit Gerichtshofzuständigkeit und 13 bezirksgerichtliehe An

zeigen), 3 Anzeigen ~egen § 9 MiIStG, 6 Anzeigen wegen § 12 

MiIStG, 1 Anzeige wegen § 22 MilStG und 3 Anzeigen wegen § 24 

MiIStG. 

Im Jahre 1993 fielen an 48 Anzeigen nach dem MilStG. Von 

diesen Anzeigen betrafen 30 Anzeigen. Im einzelnen wurden 

erstattet 30 Anzeigen wegen § 7 MilStG (davon 11 mit Gerichts-

hofzuständi~keit und 19 bezirksgerichtliche Anzeigen), 12 An-

zeigen wegen§ 8 MilStG (davon 3 mit Gerichtshofzuständigkeit und 

9 bezirksgerichtliche Anzeigen), 1 Anzeige wegen § 22 MiIStG, 3 

Anzeigen wegen § 24 MilStG,. 1 Anzeige wegen § 31 MilStG und 1 

wegen § 36 MilStG. 

2. Wieviele betroffene Personen wurden wegen ein und desselben 

Deliktes zweifach, wieviele dreifach. wieviele mehrfach an

gezeigt? 

Im Jahre 1991 wurde 1 Person wegen ein und desselben Deliktes 

zweimal angezeigt, im Jahre 1992 waren es 2 Personen und im Jahre 

1993 keine Person. 

3. In wievielen der oben angef~hrten Fälle ist es (nach Jahren 

und Paragraphen aufgeschlüsselt) zur Einleitung eines Straf

verfahrens gekommen? 

Zu diesem und auch den nächsten Anfr,gegunkten k~nnen mangels 

pntsprechender Unterlagen hur die Gerichtshoffälle statistisc~ 

ausgewertet werden. 

• 
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Im Jahre 1991 kam es bei 50 Anzeigen in 39 Fälleri zur Ein-

leitunq ei nel:S S t r- a fV0'~I" f c.~h r-ens l.\l'1(:j zwal- zu 14 V€~r'fahl-en wegen § 7 

MiIStG, 7 V€-?rfahl-en wegen § 8 t1i IStG, 3 Ver-fahnEn wegen § 9 

Mi18tG, 0:.-
...;J Vel-fahl-en wegen § 12 l"1i18tG, 4 Vel-fat1n=~n wegen § 2l~ 

t1ilStG, 2 Ver-'f i.~hr-en wegf.~n § 25 t1i18tG, 2 Ver"f ahl-en wegen § :'=31 

t1i IStG und 2 Ver"fahl-en wegen § 36 I"1i 18tG. 

Im Jahre 1992 kam es bei 35 Anzeigen in 30 Fällen zur Ein

leitung eines Strafverfahrens und zwar 13 Verfahren wegen § 7 
" 

MiIStG, 5 wegen 9' 8 MiIStG, 2 wegen § 9 MiIStG, 3 wegen § 12 

4 wegen § 24 Mi18tG und 1 Verfahren 
" 

MilStG, 2 wegen § 22 /'1i18tG, 

wegen § 58 ZOG. 

Im Jahre 1993 kam es bei 20 Anzeigen in 9 Fällen zu gericht

lichen Strafverfahren und zwar 3 Verfahren wegen § 7 Mi18tG, 3 

wegen § 8 MiIStG, einmal wegen § 12 Mi18tG, einmal wegen § 22 

MilStG und einmal wegen § 31.MiIStG. 

4. In wievi~len dieser Fälle kam es zu einer rechtskräftigen 

Verurteilung, wieviele dieser Fälle endeten mit einem 

Freispruch, wieviele dieser Verfahren wurden eingestellt? 

(aufgeschl~sselt nach Jahren und Paragraphen) 

Im Jahre 1991 kam es zu 24 Verurteilungen (davon 9mal wegen 

§ 7 MilStG, 5mal wegen § 8 MilStG, 3mal wegen § 9 MiIStG, einmal 

wegen § 10 MiIStG, 3mal wegen § 12 MilStG, 2mal wegen § 24 MilStG 

und einmal wegen § 58 WehrG). In einem Fall kam es zu einem Frei

spruch vom Vergehen nach § 8 MiIStG. Es erfolgten insgesamt 11 

Einstellungen und zwar wegen § 7 MilStG (3)~ wegen § 8 MilStG 

(1), wegen § 12 MilStG (1), wegen § 25 MilStG (2), wegen § 81 

MilStG (2) und wegen § 36 MilStG. 

Jm Jahre 1992 kam es zu 13 Verurteilungen (davon 2 wegen § 7 

MilStG, 4 wegen § 8 MilStG, 2 wegen § 9 MilStG, 1 wegen § 12 

MiIStG, 3 wegen § 24 MilStG und 1, wegen § 58 WehrG). In 4 Fällen 

erfolgten Freispr~che (einmal von, § 8 MilStG, zweimal von § 12 

MilStG und ~inmal von § 22 MiIStG). 5 Einstellungen betrafen § 7 

Mil8tG (21, § 12 MilStG (2) und § 58 WehrG (1). 
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Im Jahre 1993 kam es zu 3 Verurteilungen (davon 1 wegen § 7 

MilStG und 2 wegen § 8 MiIStG). In einem Fall betreffend § 12 

MilStG erfolgte ein Freispruch. 11 Einstellungen betrafen § 7 

t1ilStG (5)~ § 22 MilStG (1)~ § 2 /+ MilStG (3), § 31 t1ilStG (1) und 

§ 36 MiISt!?,{!). 

5. Wieviele betroffene Personen wurden wegen ein und desselben 

Deliktes zweifach, wieviele dreifach, wieviele mehrfach 

verurteilt? 

Nur im Jahre 1992 w~rde eine Person wegen ein und desselben 

Deliktes zweimal verurteilt. In den 

zu keinen Mehrfachverurteilungen. 

Jahren 1991 und 1993 kam <:>c...-:::> 

6. Im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung, wie hoch war 

das jeweilige Strafausmaß (aufgeschlüsselt nach Jahren und 

Paragraphen)? 

Strafausmaß im Jahre 1991 bei Schuldsprüchen nach 

§ 7 MilStG: 

§ 8 MilStG: 

§ 9 MilStG: 

80 TS a c ...., 300 FJZ 2 J. , 80 TS 

80 TS a S 50 F1 2 2 J. , 80 TB a 

80 TS a c 
~J 100 PZ 2 J. , 120 

70 TS a c~ 
0 300 P? "- 2 J. , 120 

80 TB a S 200 PZ 2 J 

80 TS a S 80 F'Z 3 J 

60 TS a S 150 PZ 2 J 

60 TS a S 240 (Llnb~dingt) 

100 TSa S 200 (unbedingt) 

100 TS a S 60 (unbedingt) 

360 TS a S 100 PZ 2 J 

6 Monate PZ 3 J 

TS 

TS 

a S 120 ( l,mb ed . ) 

S 120 PZ 1 J 

a S 120 P';::-... '::) .- J' 

a S 40 (unbed.) 

4 Monate (bedingt) uhd 180 S a S 30 (unbed.) 

• 
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§ 10 MilStG~ 

§ 12 MiIStG: 

§ 24 MiIStG: 

§ 58 WehrG: 

- 5 -

4 Monate (bed.) .und 180 TS a S 150 (unbed.) 

150 TS a S 200 (unbed.> 

80 TS a S 200 PZ 2 J 

100 TS a S 200 PZ 3 J 

120 TS a S 250 PZ 3 J 

80 TS a S 150 PZ 2 J 

5 Monate (einschlägig vorbestraft!) 

Strafmaß im Jahre 1992 bei Schuldspr~chen nach 

§ 7 MiIStG: 

§ 8 MiIStG: 

§ 9 MiIStG: 

§ 12 MiIStG: 

§ 24 MilStG: 

§ 58 ZDG: 

80 TS a S 400 PZ 3 J 

150 TS a S 100 PZ 3 J 

2 Monate PZ 3 J 

180 TS a S 100 PZ 3 J 

120 TS a S 30 (unbed.J 

80 TS a S 200 PZ 1 Jahr 

6 Monate PZ 3 J 

6 Monate PZ 3 J 

3 Monate PZ 3 J 

100 TS aS 100 PZ 3 J; 100 TS a S 30 PZ 2 J 

150 TS a S 50 (davon 100 TS bed. PZ 3 J) 

120 TS a S 30 (unbed.) 

Strafmaß im Jahre 1993 beiSchuldspr~chen nach 

§ 7 MiIStG: 90 TS a S 30 PZ 3 J 

§ 8 MilStG: 100 TS a S 50 (davon 50 TS bed. PZ 3 J) 
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120 TS a S 260 (davon 60 TS bed. PZ 3 J) 

Soweit die Gesamtzahlen def vorstehenden Punkte nicht 

~bereinst~mmen, ist dies auf erfolgte Delegierungen und Ver

fahl-ensab tl-etungen zurückzuführen. 

Innsbruck, am 5. August 1994 

Der' Leiter der Staatsanwalt~chaft: 

-. .. 
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STAATSANWALTSCHAFT 
FELDKIRCH 

I. Oberstaatsanwaltschaft . 
jl innsbruck 
if· .. ·-. . 
~ . '. ..' 

~ I:lngIJlangt 1 O. AU6. lS94 .2. fach. 

Beilagen: ,/ 

Jv. O~<-B: .. :J.~.~.8 - ~o I (~~ 

: An die 

Oberstaatsan.wa 1 tschaft' 

in 

.' 

Jy 527-1./94 

I n n s' b r u c k 

B.etrifft: Ste·ll.ungn,e~nde Berichterstattung zu den Punkten lj 

bis 6) der schriftlichen Anfrage • 

.Bezug: 

Berichtsverfasser.: 'ES.tA Dr. Puchnfn:". 

D~e Stciatsan~ltschaft Feldkirch. 

. erstattet. zu den Pun-kten 1)' bis 6) 

wie folgt Stellung: 

Zu P1;.t .1): Folgende Anzeigen 

nachdem. l{ilitärstrtl:EG Und. dem 

.WehrG wurden',i~ nachfolgenden 

Jahren erstattet.:· .. 

1991 
, . ' 

5 e Anzeig(im.wegen§ 7 lIilS"tG 

8 Anzeigenwegen§ 8 Ifil$tG 

3 Anzeigen wegen § 24'lIi'tStG 
, ' 

1· Anze ige wegen § 31lfi l5tG 

2 Anze igen wegen § ,38 WehrG 

i 
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6 Anzeigen wegen § 7 HilStG 

10 Anzeigen wegen § 8 NilStG 

1 Anzeige wegen § 9 HilStG 

~ linzeig~n wegen §12 NilStG 

1· Anzeige wegen§ 22 lIilStG 

5 Anze igen . wegen § 7' Hi.IStG 

6 Jlnze igen wegen § 8 Ifi IStG' 

. 1 Anz~ige wegen § 9 lIil$tG 

1 An~eige wegen § 22 NilStG 

2 Anzeigen wegen §S8 WehrG 

Zu Pk-t. '2):., Es wurde keine Person. wegen ein und' .desselben 

Delikte,s zweifache dreifach. oder mehrfa.ch. angezeiut. 

Zu. Pk-t. 3}: Es ist wie' in folgeruie.n Fällen. zur' Ein1eit:Ulig 
. ", . 

. eines Strafverfahre:n$' gekommen: . 

1Jli11. in drei Fä.lIen wegen § 7 HilStG 

in vier Fällen wegen § 8 N.ilstG 

in zwei Fällen. wegen. § 24 lfilStG 

in einern Fall. ~gen .§ 31 Ni.lStG 

in zw~i Fä,7.Ieß 'Wegen §S8 WehrG 
AL 

' . 

.1992 in zwei Fällen ~eg~n § 7 KilStG 
. . 

in s.ec14s Fallen wegen § 8 HilStG . 

in e inEml j!a..ll .weg~n §. 9 Ifi lStG 

in vier Pällen wegen § 12 Kilste 
, . 

in einem Fall 'wegen § 22 lIilStG' 

""AL.. 

~ in vier pc;iilen wegen '§ 71!ilStG 

:in. fünf Pällen wegen, § 8 Ni lStG 

in einem Fall wegen § 9 lIi,z.Ste 

in einem Fall wegen. § 22 HilStG 

.1' -4 , . 

'-< ..... 

.. 
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in zwei Fällen wegen § 58 WehrG 

if1 
Zu Pkt_ 4) und 6): . 

1991: drei·Verurteilungen wegen § i NilStG 

1) <;e ldstrcu e ~on 200 Tage~~ä.-tzencl S 250, - = 
S 50_000,-; drei Jahre .. Probezeit 

2) Geldstrafe von ~80 Tagessätz~na S 200.- =. 

S 36_000, l., drei Jahre Pr.obezei:t '. 

3) Geldstrafe von Sp Tagesätzen cf S 40,- = S 3_600,-

vier Verurteilungen wege~ § 8 NilStG 

1) Ge ldstraf e von.. 240 Tagessätzen' ci S.· 60" - = 

S 14_400.-', drei Jahre Probezeit 
. , .' 

2) Ge ldstrafe von ~5,O Tag~ssätzen ··4S 200, - = 
S 30.000, - 11 drei Jahre'Probezett . 

Ge ldstrafe von..·26 .. Tagessätzen' ci S· .200" - = 
'. . '. '" " '. 3) 

S 5_200,-, drei J~h:re Probezeit 

4) Ge idst.rafe v::m. 240 Tagessätzen ci S 150, - = 
S 36_000,-. ein Jahr Probezeit 

zwei Verurteil·ungen wegen §. :24 /filSte 

1) (;e·lds-tr~e ,von :1.20 rage$sä-t~en a'S ·:2_000.~ = . . 
S 24.000~-11 'zwei Jahre PrQbe'zeit 

2) Geldstrafe von 60 Tagessätzen cl.5300,- = 
S 18 ~ 000 11 .... , drei Jahre Probezeit. 

eine Verurteilung wegen,§31 Hil5,tG' 

Geldstrafe von 300 Tagessätzen ciS 300~- = 
S 9(). 000 ,1 - 11 eire i Jahre Probeze f, 't ~ ". 

Il D ..+ c -=-.A. '?. 
Die zwe.i w~gen § 58.WehT-G einSeleiteten Verfahren wurden 

gemäß § 109 ll.bs·1 StPO bzw· § 90' Abs 1 StPO ~inU~stellt., . 

1992 Keine Verurteilung wegen § 7 HiIStG_ 

Drei Verurteilungen wegen § 8 NilStG 
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GeldS~rafe von 40 Tagessä~zen ci' S lQO.- =54.000,-, 

drei Jahre Probezei~ 

GeldStrafe von. 30 Tagessätzen ci S 220.- = S 6.600.-, 

dre i Jahre Probeze i t. 

GeldS~rafe von 30 Tagessätzen ci S 100.~ ='53.000,-

eine Verurteilung wegen § 9 lfilStG 

Geldstrafe von 150 Tagessätzen & .. S 100,- ::i: S 15.000,-, 

dre i Jahre Probeze i t. 

drei Verurteilungen wegen § 12 lfilstG 

Gelds.~rafe von 120 Tagessätien ci'S 200.-·= S 24.000,-, 

drei Jahre Probezeit 

fünf Nonate Freiheitsstrafe 

Geldstrafe von' IBO Tagessätzen ci S 100 w- = S 18.00Q,

drei Jahre Probezeit 

Bei.eingelei~eten Verfahren wegen 9 1 HilstG kam es zu zwei 

Freisprüchen., bei. eingeleiteten Verfahren. wegen. § 8 Ni..iSt.(; '~:ii.a-d€7ö 

zwei Verfahren gemäß § 90 Abs 1 St.PO eingestei.lt,.ei1i. Verfahren. . ; 

'wurde gemäß § 352 Abs 2 StPO .abgebrochen. Ein Verfahren wegen 

§ 12. HilStG wu.rde 'gemäß §!!O libs I StPO eingestellt., ein Verfah

ren wegen § 22 HilStG wurde gemäß § 10 Abs .2 7GG endgültig 

eingestellt~ ., 

1993 Drei Verurteilungen wegen § 7 lfilStG 

Geldst.rafe von 1,80 Tagessätzen ci 's ~O·~:";'. =.5 .. 1:4 .. 400,-, 

. dre i Jahre Probeze it. 

sechs}fona:t~' Preiheitsstrafe 

Ge ZdStrafe von.· 240 Tagessätzen ci' S 120. -' :i::: 5· 28' .. 800, - , 

unbedingt; und vier }fonate Preiheitsstrafe, drei Jahre 

Probezef,t(Verurteilung ,·tegen §.7 und9M:LlStG) 

... 

drei Verur~eilungen weg~n § 8 NilStG 

GeldS~rafevon34 .Tagessätzen ci S 100., - = 

. drei Jahre Probezeit 

CI 

S 3.400,-, 

Freiheitss'trafe von. vier Nonaten, drei Jahre Probezeit 
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Geldstrafe von 180 Tasiessätzen ci S 100,- =S1.8~000,-, 

dre i Jahre Probeze i t 

eine Verurteilung wegen. § 22 Hil5tG 

Geldstraf~ von. :1.60 Tagssätze~ a S :1.80,-: = S 2.,8.800.'-, 

.drei Jahre Probezeit 
: .. 

eine Verurt~ilWigw~gen.§ 58 WfJhrd 

Ge ldstraf e von. 80 Tagessätzen Ci 'S 50 ,1 - = 54 .. '000 ~ -: 

. , 

In, einem Fall wurde. ein Verfa~en wegen § 7 Nil5tG gemäß 
,.' . 

§ 4.12 StPO abgebroche!", zWei Verfahrf3nw~gen.§ 8.HiIStG wurden 

,gemäß '§.10 Abs 2JGGen.duiiltig eingestellt, ein Verfahren nach 

§ 9 Hil5tGB w~rde nach§90StPO eingestellt und ':ei~ Verfahren 

,nach § 58 WehrG gemäß §' 412StPO cl.b!1~brochen ... 
a" '.", .' .. ,: 

. " 

. Zu Pkt 5); Es '~rdenkeine Personen. wegen ein und desselben 

DeZ iktes 'Zweifach, · dreif~h' od~r 1nehr~ac'h v~ru1-teitt .. 
'. , 

: .. 

...... 

S-taa-t~~l tsc1wf-tFe ldk,irch 
" ,\. 

,ani· 5 .. '8. 199,4: 

~- . "':. ' 

•••..•• : .'. .."1 • 

' ... '.; ~ ', .. 
. , . '~'. .' 

,.' .. " 

~ ", 

. ... ,;. 

" " 
', ..... . 

" .. "., 
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